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Vorbemerkungen 
Mit den vorliegenden Materialien verfolge ich zwei Ziele: 

• Zum Einen geht es mir um die Einschätzung eines Teilaspekts des Koalitionsvertrags 
der Ampelkoalition. 

• Daneben nehme ich diesen Vertrag als willkommenen Anlass, auf Dokumente (inter-
national wie auch national) hinzuweisen, in denen es um die Thematik „Arbeit, Wirt-
schaft, Menschenrechte geht. 

Da diese Dokumente teilweise erheblichen Umfang haben, werden sie in dieser Sammlung 
nur zu einem Teil und dann auch zum Teil nur auszugsweise widergegeben. Ich weise aber 
auf die folgenden ausführlichen Sammlungen hin: 

• Klaus Lörcher / Bernhard Pfitzner 
Materialien zum Thema 
„Arbeit, Wirtschaft, Menschenrechte“ 
- Rechtskreis UNO - 

• Klaus Lörcher / Bernhard Pfitzner 
Materialien zum Thema 
„Arbeit, Wirtschaft, Menschenrechte“ 
- Rechtskreis UNO / Dokumente des Menschenrechtrats - 

und 
• Reingard Zimmer / Bernhard Pfitzner 

Materialien zum Thema 
„Arbeit, Wirtschaft, Menschenrechte“ 
Rechtskreis ILO 

Auf diese Materialsammlungen wird in der vorliegenden Veröffentlichung verwiesen als 
„AMWR-UNO“, „AMWR-MRR“ bzw. „AMWR-ILO“ (für Angaben zu den Fundstellen im Web 
s. Anhang). 
Eine entsprechende Sammlung zum Rechtskreis Europarat befindet sich in Vorbereitung und 
wird voraussichtlich in Q1/2022 über dieselben Kanäle verfügbar sein. (Materialien zu den 
Rechtskreisen EU und Deutschland müssen halt noch ein wenig warten 😊.) 
Für Anregungen wie auch wohlwollend-kritische Hinweise, sowie Hinweise auf evtl. unter-
laufene Fehler, bin ich dankbar – bitte an folgende Mail-Adresse: bern-
hard.pfitzner@web.de. 
 
 
Hannover, den 30.11.2021 
Bernhard Pfitzner 

  

mailto:bernhard.pfitzner@web.de
mailto:bernhard.pfitzner@web.de


Zur Behandlung des Themas „Arbeit, Wirtschaft, Menschenrechte“ im 
Koalitionsvertrag 2021 – 2025 der Ampel-Koalition v. 24.11.2021 

Stand: 30.11.21  S. 3 

Zur Behandlung des Themas „Arbeit, Wirtschaft, Menschenrechte“ im 
Koalitionsvertrag 
Ein erster Überblick 
Passagen zur Thematik „Arbeit, Wirtschaft, Menschenrechte“ finden sich im Koalitionsver-
trag in fast allen Kapiteln, insbes. in den Kapiteln 
- III. Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft, 

dort vor allem im Abschnitt Wirtschaft, 

- VI. Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie, 
dort vor allem in den Abschnitten 
- Innere Sicherheit, Bürgerrechte, Justiz, Verbraucherschutz, Sport, 
- Gleichstellung und 
- Vielfalt 
und schwerpunktmäßig in Kapitel 

- VII. Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt, 
dort in allen drei Abschnitte 
- Europa, 
- Integration, Migration, Flucht und 
- Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte. 

Im Kapitel 
- IV. Respekt, Chancen und soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt gibt es eine kurze 

Passage im Abschnitt Arbeit. 
Schon die schwerpunktmäßige Zuordnung der Menschenrechte zum Kapitel VII. gibt einen 
ersten Hinweis auf eine Sichtweise, die sicherlich nicht untypisch ist: 
Menschenrechte – gerade im Bereich Arbeit und Wirtschaft – werden vorrangig als ein The-
ma der Außen-(Wirtschafts-) Politik gesehen. 
So begrüßenswert einige der entsprechenden Vorhaben sind – die Frage eines eventuellen 
Nachholbedarfs bei der Umsetzung sozialer Menschenrechte im Innern wird auf diese Weise 
weitgehend ausgeblendet. 
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Zu den einzelnen Rechtskreisen 

Globale Ebene 

UNO 

An mehreren Stellen im Vertrag wird auf 
- die UN-Leitprinzipien Wirtschaft und Menschenrechte 

(dazu gleich mehr im Abschnitt zum UNO-Menschenrechtsrat) 
sowie 

- die Globalen Nachhaltigkeitsziele (SDGs) / die „Agenda 2030“ der UNO 
verwiesen. 
Wegen der fundamentalen Bedeutung der „SDGs“/der Agenda 2030 sind Auszüge aus dem 
Abschluss-Dokument des Weltgipfels für nachhaltige Entwicklung (25.-27.9.2015) als Materi-
al B.1.1. widergegeben. 
Im Kapitel VII. des Koalitionsvertrags, Abschnitt Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwick-
lung, Menschenrechte (dort im Unterabschnitt Menschenrechte) wird die Ratifizierung des 
Zusatzprotokolls zum Sozialpakt der VN1 angekündigt. 
Weiter wird an derselben Stelle die Absicht erklärt, die „Ratifizierung weiterer Menschen-
rechtskonventionen an(zu)streben“, ohne dass dies allerdings konkretisiert wird. Insbes. 
bleibt damit offen, ob sich dies etwa auf das „Internationales Übereinkommen zum Schutz 
der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen“ vom 18.12.19902 
bezieht, das von Deutschland bisher weder unterzeichnet noch ratifiziert ist. 
Im Abschnitt Kinder, Jugend, Familien und Senioren (im Kapitel V.) wird im Zusammenhang 
mit der Absichtserklärung, die Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz zu verankern, auf 
die UN-Kinderrechtskonvention3 Bezug genommen. Dies ist einer der wenigen Punkte, in 

                                                           
1 In der internationalen Menschenrechts-Diskussion gibt es oftmals eine Aufteilung zwischen „bürger-
lichen und politischen“ Menschenrechten („BP-Rechte“) einerseits und „wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen“ Menschenrechten („WSK-Rechte“) andererseits (wobei im aktuellen Diskurs weitere 
Dimensionen wie Frieden, Umwelt, Entwicklung, … hinzukommen). 
So gibt es auf Ebene der UNO den „Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte“ („Zi-
vilpakt“) und den „Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte“ („Sozial-
pakt“), beide vom 19.12.1966. 
Es entspricht weit verbreitetem „westlichem“ Menschenrechts-Verständnis, den BP-Rechten einen 
höheren Rang einzuräumen als den WSK-Rechten. Dies spiegelt sich auch in den unterschiedlichen 
Durchsetzungs-Mechanismen der beiden Pakte, entspricht aber nicht (mehr) dem Stand der interna-
tionalen Menschenrechts-Diskussion. 
Das Zusatz-/Fakultativprotokoll zum Sozialpakt, dessen Ratifizierung nun im Koalitionsvertrag ange-
kündigt wird, regelt Individualbeschwerdeverfahren, Staatenbeschwerdeverfahren und Untersu-
chungsverfahren. 
Genaueres zur Bedeutung dieses Zusatzprotokolls und der (bisherigen Nicht-) Ratifizierung durch 
Deutschland s. die Materialsammlung „AMWR-UNO“ (dort die Einleitung und Material 2.3.2.)) 
2 S. https://www.institut-fuer-
menschenrech-
te.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/ICMW/ICMW_Konvention.pdf sowie 
„AMWR-UNO“, Material 3.7. 
3 S. https://www.institut-fuer-
menschenrech-

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/ICMW/ICMW_Konvention.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/ICMW/ICMW_Konvention.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/ICMW/ICMW_Konvention.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CRC/CRC_Konvention_und_Fakultativprotokolle.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CRC/CRC_Konvention_und_Fakultativprotokolle.pdf
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denen innenpolitische Konsequenzen aus den Menschenrechtsdokumenten angeführt wer-
den. 
Im Abschnitt Gleichstellung (im Kapitel VI.) wird auf die UN-Frauenrechtskonvention4 Bezug 
genommen. 
Schließlich wird im Abschnitt Integration, Migration, Flucht (im Kapitel VII.) u.a. die Genfer 
Flüchtlingskonvention (GFK)5 als Bezugsdokument angeführt. 
Menschenrechtsrat 
Wie bereits erwähnt, werden an mehreren Stellen die UN-Leitprinzipien Wirtschaft und 
Menschenrechte angeführt. 
Diese Leitprinzipien wurden vom UNO-Menschenrechtsrat mit seiner Resolution 17/46 vom 
16. Juni 2011 einstimmig verabschiedet und bilden seitdem das zentrale Referenzdokument 
zum Thema Wirtschaft und Menschenrechte im internationalen Rahmen. Wegen dieser 
zentralen Bedeutung sind sie in dieser Materialsammlung als Material B.1.2. widergegeben. 
Allerdings stellen diese Leitprinzipien eben keinen Vertrag dar. Mit seiner Resolution 26/9 
(26.6.2014) hat der Menschenrechtsrat allerdings eine „offene zwischenstaatliche Arbeits-
gruppe zur Frage der transnationalen Unternehmen und anderen Wirtschaftsunternehmen 
und der Menschenrechte“ eingesetzt, deren Aufgabe die „Ausarbeitung eines bindenden in-
ternationalen Rechtsinstruments über transnationale Unternehmen und andere Wirt-
schaftsunternehmen und die Menschenrechte“7 sein soll (s. Material B.1.3.). 
An dieser Arbeitsgruppe beteiligen sich allerdings bisher weder Deutschland noch die EU 
aktiv – und auch der Koalitionsvertrag schweigt sich zu dieser Thematik aus. 
(Wegen weiterer Informationen zu diesem Thema s. „AMWR-MRR“) 

Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 

Die ILO wird lediglich an zwei Stellen im Koalitionsvertrag erwähnt: 
- Im Abschnitt Arbeit im Kapitel IV wird die Ratifizierung des Übereinkommens Nr. 1848 

der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über den Arbeitsschutz in der Landwirt-
schaft angekündigt, 

- im Abschnitt Innere Sicherheit, Bürgerrechte, Justiz, Verbraucherschutz, Sport (Kapitel 
VI.) die Ratifizierung der ILO Konvention Nr. 1909 über die Beseitigung von Gewalt und 
Belästigung in der Arbeitswelt. 

                                                                                                                                                                                     
te.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CRC/CRC_Konvention_und_Fakultativpr
otokolle.pdf sowie „AMWR-UNO“, Material 3.6. 
4 S. https://www.institut-fuer-
menschenrech-
te.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CEDAW/CEDAW_BMFSFJ_Handbuch_20
20.pdf sowie „AMWR-UNO“, Material 3.4. 
5 S. https://www.unhcr.org/dach/wp-
content/uploads/sites/27/2017/03/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf 
sowie „AMWR-UNO“, Material 3.1. 
6 S. https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/144/71/PDF/G1114471.pdf sowie 
„AMWR-MRR“, Material 2.2. 
7 Schlagwortmäßig: „binding treaty“ 
8 S. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
normes/documents/normativeinstrument/wcms_c184_de.htm  

https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CRC/CRC_Konvention_und_Fakultativprotokolle.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CRC/CRC_Konvention_und_Fakultativprotokolle.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CEDAW/CEDAW_BMFSFJ_Handbuch_2020.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CEDAW/CEDAW_BMFSFJ_Handbuch_2020.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CEDAW/CEDAW_BMFSFJ_Handbuch_2020.pdf
https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/PDF/DB_Menschenrechtsschutz/CEDAW/CEDAW_BMFSFJ_Handbuch_2020.pdf
https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/03/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf
https://www.unhcr.org/dach/wp-content/uploads/sites/27/2017/03/Genfer_Fluechtlingskonvention_und_New_Yorker_Protokoll.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G11/144/71/PDF/G1114471.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c184_de.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c184_de.htm
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(zur ILO s. „AMWR-ILO“) 
  

                                                                                                                                                                                     
9 S. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
relconf/documents/meetingdocument/wcms_729964.pdf  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_729964.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_729964.pdf
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Europäische Ebene 

Europarat 

Der Europarat führt in der öffentlichen Debatte ein Schattendasein. Oftmals ist seine 
Existenz nicht einmal bekannt, oder er wird mehr oder weniger mit der EU identifi-
ziert. Hier ist nicht der Ort, diese Begriffsverwirrung aufzulösen. Ich verweise insofern 
auf die in den Vorbemerkungen angekündigte Materialsammlung zum Thema „Ar-
beit, Wirtschaft, Menschenrechte – Rechtskreis Europarat“ sowie auf die einleiten-
den Bemerkungen zur EU weiter unten. 

Auch in der Koalitionsvereinbarung taucht der Europarat nur eher „durch die Hintertür“ auf. 
Erwähnt wird aber immerhin an zwei Stellen als Bezugsdokument die Europäische Men-
schenrechtskonvention (genauer Titel: Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
Grundfreiheiten)10 (EMRK) (im Abschnitt Integration, Migration, Flucht und im Abschnitt 
Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte (beide im Kapitel VII.).11 
Ebenfalls im Abschnitt Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte (im 
Kapitel VII.) wird auf die Istanbul-Konvention12 (genauer Titel: „Übereinkommen des Euro-
parats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt“) 
verwiesen. 
Und schließlich wird im Abschnitt Gleichstellung (Kapitel VI.) im Zusammenhang mit der Be-
kämpfung des Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung die Europaratskon-
vention 19713 (?) angeführt. 

Europäische Union 

Die Koalitionsvereinbarung folgt dem üblichen Sprachgebrauch, „Europa“ zu sagen/ 
schreiben, wenn die EU gemeint ist. Dass das irreführend ist, habe ich bereits oben 
angedeutet: Bei einem solchen Sprachgebrauch werden – sei’s bewusst und gewollt, 
sei’s unbewusst – große Teile Europas ausgegrenzt. Das betrifft zum einen z.B. Länder 
des Westbalkan (Beitritts-Kandidaten), darüber hinaus aber große Teile Ost-Europas 
(nicht nur, aber insbes. Russland), aber auch Länder wie die Schweiz, Norwegen und 
neuerdings auch Großbritannien. All diese Länder (mit Ausnahme von Belarus) gehö-
ren aber dem Europarat an, der insofern wesentlich zutreffender mit Europa identifi-
ziert werden könnte. 

Die Koalitionsvereinbarung nimmt bedauerlicherweise nicht Bezug auf die nahezu einstim-
mig verabschiedete Entschließung des EU-Parlaments mit Empfehlungen an die Kommission 

                                                           
10 S. https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=005  
11 Die oben (Anm. 1) erwähnte Aufteilung zwischen „bürgerlichen und politischen“ Menschenrechten 
(„BP-Rechten“) einerseits und „wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen“ Menschenrechten („WSK-
Rechten“) andererseits findet sich auf der Ebene des Europarats – grob gesagt – in der EMRK (BP-
Rechte) und der (Revidierten) Europäischen Sozial-Charta (WSK-Rechte) wieder. 
Auch hier bestehen – wie auf UNO-Ebene – teilweise unterschiedlichen Durchsetzungs-
Mechanismen. 
Bedauerlicher (und bezeichnender - ?) Weise taucht die Sozial-Charta im Koalitionsvertrag an keiner 
Stelle auf, obwohl es hier durchaus Handlungsbedarf gibt. (Genaueres dazu in dem angekündigten 
Material zum Rechtskreis Europarat.) 
12 S. https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210  
13 S. https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=197  

https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=005
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=210
https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=197
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zur Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen v. 10.3.2114 (s. Material 
B.4.1.), verspricht aber im Abschnitt Wirtschaft (im Kapitel III.) die Unterstützung „ein(es) 
wirksame(n) EU-Lieferkettengesetz(es)“. 
Erwähnt wird außerdem ein „Vorschlag der EU-Kommission zum Gesetz für entwaldungs-
freie Lieferketten“ sowie ein „von der EU vorgeschlagene Importverbot von Produkten aus 
Zwangsarbeit“, die beide unterstützt werden sollen. 
  

                                                           
14 S. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_DE.pdf (dort der vollstän-
dige Text der Entschließung; in diesen Materialien dokumentiere ich lediglich die eigentlichen „Emp-
fehlungen …“) 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0073_DE.pdf
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Deutschland 

Im Abschnitt Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte, Unterabschnitt 
Menschenrechte (im Kapitel VII.) heißt es: 

Basierend auf den VN-Leitprinzipien Wirtschaft und Menschenrechte setzen wir uns 
für einen europäischen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte ein. Wir werden 
den nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte im Einklang mit dem 
Lieferkettengesetz überarbeiten. 

Der „Nationale Aktionsplan Umsetzung der VN Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschen-
rechte“15 wurde von der Bundesregierung am 16.12.2016 beschlossen. 
Damit kam sie Anregungen/Aufforderungen der G7, der EU u.a. nach und konkretisierte ihre 
Haltung zu den „UN-Leitprinzipien“ (s.o.). 
Sie setzte dabei vorrangig auf freiwillige Lösungen, erklärte aber auch die „Erwartungshal-
tung“ an „alle Unternehmen“, die im Aktionsplan „beschriebenen Prozesse in einer ihrer 
Größe, Branche und Position in der Liefer- und Wertschöpfungskette angemessenen Weise 
einzuführen“ und kündigte an, „weitergehende Schritte bis hin zu gesetzlichen Maßnahmen 
und zur Erweiterung des Kreises der zu erfassenden Unternehmen (zu) prüfen“, „(s)ofern 
keine ausreichende Umsetzung erfolgt“. 
Weiter heißt es: 

„Ziel ist es, dass mindestens 50 % aller in Deutschland ansässigen Unternehmen mit über 500 
Beschäftigten bis 2020 die (…) beschriebenen Elemente menschenrechtlicher Sorgfalt in ihre 
Unternehmensprozesse integriert haben. Hierzu gehört auch, dass die Unternehmen, wenn sie 
bestimmte Verfahren und Maßnahmen nicht umsetzen, darlegen können, warum dies nicht 
geschehen ist (“Comply or Explain”-Mechanismus). Sofern weniger als 50 % der zuvor ge-
nannten Unternehmen bis 2020 die (…) beschriebenen Elemente menschenrechtlicher Sorgfalt 
in ihre Unternehmensprozesse integriert haben und daher keine ausreichende Umsetzung er-
folgt ist, wird die Bundesregierung weitergehende Schritte bis hin zu gesetzlichen Maßnah-
men prüfen. …“ 

Da die in dieser Passage anvisierten Ziele um Größenordnungen verfehlt wurden, kam es 
nach längeren kontroversen Verhandlungen in der Großen Koalition zur Vorlage des Ent-
wurfs eines Lieferkettengesetzes durch die Bundesregierung und schließlich zur Verabschie-
dung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes durch den Bundestag (s. Material C.1.). 

  

                                                           
15 s. https://www.auswaertiges-amt.de/blob/297434/8d6ab29982767d5a31d2e85464461565/nap-
wirtschaft-menschenrechte-data.pdf 

https://www.auswaertiges-amt.de/blob/297434/8d6ab29982767d5a31d2e85464461565/nap-wirtschaft-menschenrechte-data.pdf
https://www.auswaertiges-amt.de/blob/297434/8d6ab29982767d5a31d2e85464461565/nap-wirtschaft-menschenrechte-data.pdf
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Elemente einer Bewertung 

Begrüßenswerte Aspekte 

Begrüßenswert sind aus meiner Sicht folgende Aspekte: 
- Menschenrechte werden grundsätzlich als handlungsleitend anerkannt – und zwar auch 

für den Bereich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte („WSK-
Rechte“). 

- Die mehrfache Bezugnahme insbes. auf die SDGs/die „Agenda 2030“ der UNO und auf 
die UN-Leitprinzipien Wirtschaft und Menschenrechte bildet eine gute Grundlage für 
diesbezügliche politische Diskussionen/Entscheidungen. 

- In einigen Punkten gibt es wichtige Konkretisierungen – insbes. was die Ratifizierung wei-
terer internationaler Abkommen angeht. 

Da in diesen Punkten mit Widerständen – von Lobbygruppen sowie Teilen der Opposition, 
aber auch von Teilen der Ampel-Koalition – zu rechnen ist, wird es sich hier allerdings aller 
Voraussicht nach nicht um „Selbstläufer“ handeln, sondern der ebenso kritischen wie wohl-
wollenden Begleitung der konkreten Politik bedürfen, um den Absichtserklärungen auch 
entsprechende Taten folgen zu lassen. 
Das gilt auch bei den nur recht vage beschriebenen Ankündigungen bezüglich der Vorhaben 
auf EU-Ebene. 

Kritische Aspekte 

Ein Grundproblem der bisherigen internationalen Regelungen zum Thema Wirtschaft und 
Menschenrechte besteht darin, dass sie weitgehend auf Freiwilligkeit beruhen. 
Dies gilt insbes. auf globaler Ebene, auf der das entscheidende Referenz-Dokument die UN-
Leitprinzipien sind. Ohne deren Bedeutung schmälern zu wollen, sind aber doch die Grenzen 
des Freiwilligkeits-Prinzips vielfach sichtbar. Wünschenswert ist daher, dass Deutschland und 
die EU sich aktiv in den Prozess zum „binding treaty“ einbringen (s.o. unter „Menschen-
rechtsrat“). 
Ebenso ist – auf der Ebene des Europarats – neben der Menschenrechtskonvention (EMRK) 
der (Revidierten) Europäischen Sozialcharta höhere Bedeutung einzuräumen. 
Auf EU-Ebene hat sich Deutschland bei sozial- (wie auch bei umwelt-) politischen Entschei-
dungen oftmals eher als Bremser denn als Motor hervorgetan. Die Ankündigungen im Koali-
tionsvertrag sind noch zu vage, um hier von einer Trendumkehr ausgehen zu können. 
Insbes. bei der (Frei-) Handels-Politik der EU wird weiterhin Wachsamkeit erforderlich sein. 
Schließlich gilt im nationalen Rahmen, was die „Initiative Lieferkettengesetz“ anlässlich der 
Verabschiedung des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes betont hat: Mit diesem Gesetz 
sind wir „noch nicht am Ziel, aber endlich am Start“16. 
  

                                                           
16 S. https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2021/06/Initiative-
Lieferkettengesetz_Analyse_Was-das-neue-Gesetz-liefert.pdf  

https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2021/06/Initiative-Lieferkettengesetz_Analyse_Was-das-neue-Gesetz-liefert.pdf
https://lieferkettengesetz.de/wp-content/uploads/2021/06/Initiative-Lieferkettengesetz_Analyse_Was-das-neue-Gesetz-liefert.pdf
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Materialien 

A. Koalitionsvertrag 
Quelle: 
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-
2025.pdf  

A.1. Inhaltsverzeichnis 
I. Präambel 
II. Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen 

• Moderner Staat und Demokratie 
• Digitale Innovationen und digitale Infrastruktur 
• Innovation, Wissenschaft, Hochschule und Forschung 

III. Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft 

• Wirtschaft 
• Umwelt- und Naturschutz 
• Landwirtschaft und Ernährung 
• Mobilität 
• Klima, Energie, Transformation 

IV. Respekt, Chancen und soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt 

• Arbeit 
• Sozialstaat, Altersvorsorge, Grundsicherung 
• Pflege und Gesundheit 
• Bauen und Wohnen 

V. Chancen für Kinder, starke Familien und beste Bildung ein Leben lang 

• Bildung und Chancen für alle 
• Kinder, Jugend, Familien und Senioren 

VI. Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie 

• Innere Sicherheit, Bürgerrechte, Justiz, Verbraucherschutz, Sport 
• Gleichstellung 
• Vielfalt 
• Kultur- und Medienpolitik 
• Gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land 

VII. Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt 

• Europa 
• Integration, Migration, Flucht 
• Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte 

VIII. Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Finanzen 
IX. Arbeitsweise der Regierung und Fraktionen 
 

  

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf
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A.2. Auszüge 

I. Präambel 

… 

Was wir voranbringen wollen 

… 
Die großen Herausforderungen unserer Zeit lassen sich nur in internationaler Kooperation 
und gemeinsam in einer starken Europäischen Union bewältigen. Wir stehen zur globalen 
Verantwortung Deutschlands als einer großen Industrienation in der Welt. Der Einsatz für 
Frieden, Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Nachhaltigkeit ist 
für uns unverzichtbarer Teil einer erfolgreichen und glaubwürdigen Außenpolitik. Wir be-
kennen uns zu unserer humanitären Schutzverantwortung und wollen die Verfahren zu 
Flucht und Migration ordnen. 
… 

II. Moderner Staat, digitaler Aufbruch und Innovationen 

… 

III. Klimaschutz in einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft 

… 
Wir denken ökonomische Entwicklung und ökologische Verantwortung zusammen. Es gilt, zu 
erhalten, was uns erhält und unsere Ressourcen zu schützen. Der Schutz von Umwelt und 
Natur ist daher essenzieller Bestandteil unseres politischen Handelns, die 17 Nachhaltig-
keitsziele der Vereinten Nationen (SDG) sind Richtschnur unserer Politik. Insbesondere der 
Kampf gegen das Artensterben, verlangt hohe Aufmerksamkeit und politisches Handeln. 
Unser Ziel ist eine nachhaltige, zukunftsfähige Landwirtschaft, in der die Bäuerinnen und 
Bauern ökonomisch tragfähig wirtschaften können und die Umwelt, Tieren und Klima ge-
recht wird. Wir stärken regionale Wertschöpfungsketten und tragen zum Erhalt ländlicher 
Strukturen bei. 
… 

Wirtschaft 

… 
Rohstoffe, Lieferketten und Freihandel 
… 
Wir unterstützen ein wirksames EU-Lieferkettengesetz, basierend auf den UN-Leitprinzipien 
Wirtschaft und Menschenrechte, das kleinere und mittlere Unternehmen nicht überfordert. 
Das Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten wird unverändert 
umgesetzt und gegebenenfalls verbessert. Wir unterstützen den Vorschlag der EU-
Kommission zum Gesetz für entwaldungsfreie Lieferketten. Wir unterstützen das von der EU 
vorgeschlagene Importverbot von Produkten aus Zwangsarbeit. 
Wir wollen den regelbasierten Freihandel auf Grundlage von fairen sozialen, ökologischen 
und menschenrechtlichen Standards stärken und sprechen uns für eine deutsche und euro-
päische Handelspolitik gegen Protektionismus und unfaire Handelspraktiken aus. Damit ga-
rantieren wir Wohlstand und nachhaltiges Wirtschaftswachstum. Wir setzen uns für die 
Stärkung des Multilateralismus und für die Weiterentwicklung der Welthandelsorganisation 
WTO ein, dazu gehört die Erneuerung der Regeln zu marktverzerrenden Subventionen, die 
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Aufhebung der Blockade bei dem Streitbeilegungsmechanismus und eine Ausrichtung am 
Pariser Klimavertrag sowie den Globalen Nachhaltigkeitszielen der VN. Wir unterstützen die 
Neuausrichtung der EU-Handelsstrategie und wollen die künftigen EU-Handelsabkommen (u. 
a. mit Chile, Neuseeland, Australien, ASEAN, Indien) mit effektiven Nachhaltigkeitsstandards 
unter Anwendung eines Streitbeilegungsmechanismus ausstatten. Wir setzen uns auf euro-
päischer Ebene dafür ein, dass bei der Vertragsfortentwicklung durch die regulatorische Ko-
operation die Entscheidungskompetenzen des EU-Parlaments gestärkt werden. 
… 
Wir setzen uns für ein ambitioniertes Abkommen mit den USA ein, das einen rechtssicheren 
und datenschutzkonformen Datentransfer auf europäischem Schutzniveau ermöglicht. Die 
Entscheidung über die Ratifizierung des Umfassenden Wirtschafts- und Handelsabkommens 
(CETA) treffen wir nach Abschluss der Prüfung durch das Bundesverfassungsgericht. Wir set-
zen uns dann für die Ratifizierung des Mercosur-Abkommens ein, wenn zuvor von Seiten der 
Partnerländer umsetzbare und überprüfbare, rechtliche verbindliche Verpflichtungen zum 
Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsschutz eingegangen werden und praktisch durchsetz-
bare Zusatzvereinbarungen zum Schutz und Erhalt bestehender Waldflächen abgeschlossen 
worden sind. Eine Ratifikation des EU-China-Investitionsabkommens im EU-Rat kann aus 
verschiedenen Gründen zurzeit nicht stattfinden. Wir werden uns für Reziprozität einsetzen. 
Wir setzen uns für Investitionsabkommen ein, die den Investitionsschutz für Unternehmen 
im Ausland auf direkte Enteignungen und Diskriminierungen konzentrieren und wollen die 
missbräuchliche Anwendung des Instruments – auch bei den noch ausstehenden Abkommen 
– verhindern. 
… 

IV. Respekt, Chancen und soziale Sicherheit in der modernen Arbeitswelt 

Arbeit 

… 
Arbeitnehmerüberlassung und Arbeitskräftemobilität 
Beim Arbeitnehmerüberlassungsgesetz prüfen wir im Falle einer europäischen Rechtspre-
chung, ob und welche gesetzlichen Änderungen unter Berücksichtigung der Gesetzesevaluie-
rung vorzunehmen sind. Wir verbessern den Schutz von Beschäftigten bei grenzüberschrei-
tenden Entsendungen und bauen bürokratische Hürden ab. Für Saisonbeschäftigte sorgen 
wir für den vollen Krankenversicherungsschutz ab dem ersten Tag. Wir stärken „Faire Mobili-
tät“ und klären Beschäftigte so besser über ihre Rechte auf. Wir ratifizieren das Überein-
kommen Nr. 184 der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) über den Arbeitsschutz in der 
Landwirtschaft. 
… 

V. Chancen für Kinder, starke Familien und beste Bildung ein Leben lang 

… 

Kinder, Jugend, Familien und Senioren 

… 
Kinder und Jugend 
Wir wollen die Kinderrechte ausdrücklich im Grundgesetz verankern und orientieren uns 
dabei maßgeblich an den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention. Dafür werden wir einen 
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Gesetzesentwurf vorlegen und zugleich das Monitoring zur Umsetzung der UN-
Kinderrechtskonvention ausbauen. 
… 

VI. Freiheit und Sicherheit, Gleichstellung und Vielfalt in der modernen Demokratie 

Innere Sicherheit, Bürgerrechte, Justiz, Verbraucherschutz, Sport 

… 
Sport 
… 
Vergabe und Ausrichtung von internationalen Sportgroßveranstaltungen sollen strikt an die 
Beachtung der UN-Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte und Nachhaltigkeit 
geknüpft sein. Wir werden die Special Olympics 2023 in Berlin und die Fußball-
Europameisterschaft der Männer 2024 sowie zukünftige Bewerbungen für Sportgroßveran-
staltungen aus Deutschland wie Olympische und Paralympische Spiele unterstützen, die von 
diesen Grundsätzen getragen sind und die Bevölkerung rechtzeitig einbeziehen. 

Gleichstellung 

… 
Wir setzen uns in der EU und international für eine intersektionale Gleichstellungspolitik ein. 
So kommen wir etwa der UN-Frauenrechtskonvention (CEDAW) nach. Dazu gehört auch eine 
gleichstellungsorientierte Jungen- und Männerpolitik. 
Schutz vor Gewalt 
… 
Wir bekämpfen den Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung mit einem Nati-
onalen Aktionsplan und einer unabhängigen Monitoringstelle zur Umsetzung der Europa-
ratskonvention. Die ILO Konvention Nr. 190 über die Beseitigung von Gewalt und Belästigung 
in der Arbeitswelt ratifizieren wir. 
… 

Vielfalt 

… 
Rassismus bekämpfen 
… 
Wir treiben die UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft voran (z. B. durch entspre-
chende Begabtenförderung und Unterstützung eines bundesweiten Community-Zentrums), 
bauen Forschung aus, stärken z. B. das Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrations-
forschung (DeZIM) dauerhaft und verstetigen seinen Rassismusmonitor. Wir setzen eine An-
ti-Rassismus-Beauftragte bzw. einen Anti-Rassismus-Beauftragten ein. Zur Umsetzung der 
EU-Roma-Strategie wird eine Nationale Koordinierungsstelle gegründet. Zudem richten wir 
eine unabhängige Monitoring- und Beratungsstelle für antiziganistische Vorfälle ein. Empfeh-
lungen der Expertenkommission Antiziganismus greifen wir auf und setzen eine Antiziganis-
mus-Beauftragte bzw. einen Antiziganismus-Beauftragten ein. 
… 

VII. Deutschlands Verantwortung für Europa und die Welt 

… 
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Europa 

Eine demokratisch gefestigtere, handlungsfähigere und strategisch souveränere Europäische 
Union ist die Grundlage für unseren Frieden, Wohlstand und Freiheit. In diesem Rahmen 
bewältigen wir die großen Herausforderungen unserer Zeit wie Klimawandel, Digitalisierung 
und Bewahrung der Demokratie. Eine solche EU bleibt einer multilateralen und regelbasier-
ten Weltordnung verpflichtet und orientiert sich an den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten 
Nationen (SDG). 
… 
Europäische Außen- und Sicherheitspolitik 
Das außenpolitische Engagement der EU ist dem Frieden, den internationalen Menschen-
rechten und der Konfliktvermeidung verpflichtet. Unser Ziel ist eine souveräne EU als starker 
Akteur in einer von Unsicherheit und Systemkonkurrenz geprägten Welt. Wir setzen uns für 
eine echte Gemeinsame Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik in Europa ein. Die EU 
muss international handlungsfähiger und einiger auftreten. Wir wollen deshalb die Einstim-
migkeitsregel im EU-Ministerrat in der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) 
durch Abstimmungen mit qualifizierter Mehrheit ersetzen und dafür mit unseren Partnern 
einen Mechanismus entwickeln, um auch die kleineren Mitgliedstaaten auf diesem Weg an-
gemessen zu beteiligen. Den Europäischen Auswärtigen Dienst gilt es zu reformieren und zu 
stärken, einschließlich der Rolle der Hohen Vertreterin bzw. des Hohen Vertreters als echte 
„EU-Außenministerin“ bzw. echtem „EU-Außenminister“. 
… 

Integration, Migration, Flucht 

Wir wollen einen Neuanfang in der Migrations- und Integrationspolitik gestalten, der einem 
modernen Einwanderungsland gerecht wird. Dafür brauchen wir einen Paradigmenwechsel: 
Mit einer aktiven und ordnenden Politik wollen wir Migration vorausschauend und realis-
tisch gestalten. Wir werden irreguläre Migration reduzieren und reguläre Migration ermögli-
chen. Wir stehen zu unserer humanitären Verantwortung und den Verpflichtungen, die sich 
aus dem Grundgesetz, der Genfer Flüchtlingskonvention (GFK), der Europäischen Menschen-
rechtskonvention (EMRK) und dem Europarecht ergeben, um Geflüchtete zu schützen und 
Fluchtursachen zu bekämpfen. 
… 

Außen, Sicherheit, Verteidigung, Entwicklung, Menschenrechte 

… 
Wir setzen uns für eine Wiederbelebung der internationalen Abrüstung und Rüstungskon-
trolle ein. Unsere Sicherheit und der Schutz unserer Lebensgrundlagen erfordern globale 
Zusammenarbeit, eine Stärkung der Vereinten Nationen sowie eine regelbasierte internatio-
nale Ordnung. Wir setzen uns insbesondere für eine gemeinsame, konsequente Klimaau-
ßenpolitik und Klimagerechtigkeit im Sinne des European Green Deal, der Agenda 2030 und 
des Pariser Klimaabkommens ein. 
Der Einsatz für Frieden, Freiheit, Menschenrechte, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und 
Nachhaltigkeit ist für uns ein unverzichtbarer Teil einer erfolgreichen und glaubwürdigen 
Außenpolitik für Deutschland und Europa. 
Multilateralismus 
Wir setzen uns für die Stärkung der Vereinten Nationen (VN) als wichtigster Institution der 
internationalen Ordnung politisch, finanziell und personell ein. Eine Reform des VN-
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Sicherheitsrates bleibt ebenso unser Ziel wie eine gerechtere Repräsentanz aller Weltregio-
nen. Wir unterstützen und stärken Initiativen wie die Allianz der Demokratien, die Allianz für 
den Multilateralismus entwickeln wir weiter. Wir setzen uns auch über unseren G7-Vorsitz 
für die Stärkung des Multilateralismus ein. Das Engagement für freien und fairen Handel ist 
Teil unserer internationalen Politik. Wir werden uns für den Schutz der Unabhängigkeit und 
autonomen Handlungsfähigkeit der Menschenrechtsinstitutionen der Organisation für Si-
cherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) einsetzen. Wir wollen die Institutionen und 
die Arbeitsfähigkeit des Europarates stärken und gegen alle Schwächungsversuche autoritä-
rer Europaratsmitglieder verteidigen. Wir werden den deutschen Sitz der Vereinten Natio-
nen in Bonn stärken. 
… 
Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir im Sinne einer Feminist Foreign Policy Rechte, 
Ressourcen und Repräsentanz von Frauen und Mädchen weltweit stärken und gesellschaftli-
che Diversität fördern. Wir wollen mehr Frauen in internationale Führungspositionen ent-
senden, den Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der VN-Resolution 1325 ambitioniert 
umsetzen und weiterentwickeln. 
… 
Menschenrechte 
Menschenrechtspolitik umfasst alle Aspekte staatlichen Handelns auf internationaler wie 
auch innenpolitischer Ebene. In einem globalen Umfeld, in dem auch von zentralen Akteuren 
die universelle Gültigkeit der Menschenrechte regelmäßig in Frage gestellt wird, wollen wir 
sie gemeinsam mit unseren Partnern verteidigen und für sie werben. Das Amt des/der Be-
auftragten der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe werden 
wir aufwerten und mit mehr Personal ausstatten. Wir werden nationale Menschenrechtsin-
stitutionen, wie u. a. das Deutsche Institut für Menschenrechte und die Nationale Stelle zur 
Verhütung von Folter finanziell und personell besser ausstatten. Wir werden die Bekämp-
fung von Menschenhandel ressortübergreifend koordinieren, die Unterstützungssysteme für 
Betroffene verbessern und ihre Rechte stärken. Im Ausland aus politischen Gründen inhaf-
tierten Deutschen werden wir auch weiterhin unbürokratisch helfen und hierfür einen Fonds 
einrichten. 
… 
Wir unterstützen den Beitritt der EU zur Europäischen Menschenrechtskonvention. Den Eu-
ropäischen Gerichtshof für Menschenrechte werden wir stärken und die Umsetzung seiner 
Urteile in allen Mitgliedsländern mit Nachdruck einfordern. Der EU-Sanktionsmechanismus 
muss konsequent genutzt und besser mit unseren internationalen Partnern abgestimmt 
werden. Wir setzen uns bei den Mitgliedern des Europarats verstärkt für Ratifizierung und 
Umsetzung der Istanbul-Konvention ein. 
Wir werden die Arbeit des VN-Menschenrechtsrats aktiv mitgestalten, das VN-
Hochkommissariat für Menschenrechte stärken. Die Arbeit der VN-Vertragsorgane und Son-
derberichterstatterinnen und -erstatter wollen wir stärken sowie die Ratifizierung weiterer 
Menschenrechtskonventionen anstreben. Das Zusatzprotokoll zum Sozialpakt der VN wer-
den wir ratifizieren. Wir wollen die Rechte von Minderheiten auf internationaler Ebene und 
insbesondere innerhalb der EU stärken. Orientiert an den Yogyakarta-Prinzipien werden wir 
uns in den VN für eine Konvention für LSBTI-Rechte einsetzen. Wir wollen den Schutz der 
Menschenrechte im digitalen Zeitalter stärken und hierfür die Internetfreiheit und digitale 
Menschenrechte zu außenpolitischen Schwerpunkten machen. Die Initiative zum Recht auf 
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Privatheit unterstützen wir. Wir setzen uns auf VN-Ebene für die Konkretisierung und Durch-
setzung des Rechts auf saubere Umwelt ein. 
… 
Basierend auf den VN-Leitprinzipien Wirtschaft und Menschenrechte setzen wir uns für ei-
nen europäischen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte ein. Wir werden den natio-
nalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte im Einklang mit dem Lieferkettengesetz 
überarbeiten. 
… 
Entwicklungszusammenarbeit 
Wir richten unser Handeln an der Agenda 2030 der VN mit ihren Nachhaltigkeitszielen (SDG) 
und einer werteorientierten Entwicklungspolitik aus. Wir setzen uns weltweit für nachhaltige 
Entwicklung, den Kampf gegen Hunger und Armut, Klimagerechtigkeit, Biodiversität und für 
eine sozial-ökologische Wende ein. Unser multilaterales Engagement verstärken wir deut-
lich. Wir wollen sicherstellen, dass Deutschland seine internationalen Verpflichtungen im 
Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und Internationalen Klimafinanzierung erfüllt. Wir 
werden eine ODA-Quote von mindestens 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens (BNE) 
einhalten. In diesem Rahmen setzen wir 0,2 Prozent des BNE für die ärmsten Länder des 
Globalen Südens (LDC) ein. Zusätzlich sollen die Mittel für die internationale Klimafinanzie-
rung weiter aufwachsen. Die Ausgaben für Krisenprävention, Humanitäre Hilfe, AKBP und 
Entwicklungszusammenarbeit sollen wie bisher im Maßstab eins-zu-eins wie die Ausgaben 
für Verteidigung steigen auf Grundlage des Haushaltes 2021. Wir werden die ODA-Mittel auf 
Bundesebene unter den zuständigen Ressorts stärker koordinieren, um sie wirkungsvoller 
nutzen zu können. 
… 
Gemeinsam mit Gewerkschaften, Unternehmen und Zivilgesellschaft setzen wir uns für faire 
und formelle Arbeitsbedingungen sowie existenzsichernde Löhne weltweit ein. Durch den 
Aufbau sozialer Sicherungssysteme wollen wir unsere Partnerländer aktiv im Kampf gegen 
Armut unterstützen. Wir wollen hierfür auch ein internationales Finanzierungsinstrument 
(Global Fund for Social Protection) für diejenigen Länder, die keine ausreichenden Ressour-
cen zur Verfügung haben, unterstützen. 
… 

VIII. Zukunftsinvestitionen und nachhaltige Finanzen 

… 

IX. Arbeitsweise der Regierung und Fraktionen 

…  
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B. Internationale Bezugsdokumente 
B.1. UNO 

B.1.1. Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 
Die Nachhaltigkeitsziele der UNO wurden auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung (25.-
27.9.2015) einstimmig verabschiedet. 
Quelle: https://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf  

Die Generalversammlung  
verabschiedet das folgende Ergebnisdokument des Gipfeltreffens der Vereinten Nationen zur 
Verabschiedung der Post-2015-Entwicklungsagenda:  
Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung  
… 
Erklärung  
Einleitung  
… 
3. Wir sind entschlossen, von heute bis 2030 Armut und Hunger überall auf der Welt zu be-
enden, die Ungleichheiten in und zwischen Ländern zu bekämpfen, friedliche, gerechte und 
inklusive Gesellschaften aufzubauen, die Menschenrechte zu schützen und Geschlech-
tergleichstellung und die Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen zu fördern und den 
dauerhaften Schutz unseres Planeten und seiner natürlichen Ressourcen sicherzustellen. Wir 
sind außerdem entschlossen, die Bedingungen für ein nachhaltiges, inklusives und dauerhaf-
tes Wirtschaftswachstum, geteilten Wohlstand und menschenwürdige Arbeit für alle zu 
schaffen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Kapazitäten 
der einzelnen Länder.  
… 
Unsere Vision  
… 
9. Wir sehen eine Welt vor uns, in der jedes Land ein dauerhaftes, inklusives und nachhalti-
ges Wirtschaftswachstum genießt und es menschenwürdige Arbeit für alle gibt. Eine Welt, in 
der die Konsum- und Produktionsmuster und die Nutzung aller natürlichen Ressourcen – von 
der Luft bis zum Boden, von Flüssen, Seen und Grundwasserleitern bis zu Ozeanen und Mee-
ren – nachhaltig sind. Eine Welt, in der Demokratie, gute Regierungsführung und Rechts-
staatlichkeit sowie ein förderliches Umfeld auf nationaler und internationaler Ebene unab-
dingbar für eine nachhaltige Entwicklung sind, darunter ein dauerhaftes und inklusives Wirt-
schaftswachstum, soziale Entwicklung, Umweltschutz und die Beseitigung von Armut und 
Hunger. Eine Welt, in der die Entwicklung und die Anwendung von Technologien den Klima-
wandel berücksichtigen, die biologische Vielfalt achten und resilient sind. Eine Welt, in der 
die Menschheit in Harmonie mit der Natur lebt und in der wildlebende Tiere und Pflanzen 
und andere Lebewesen geschützt sind.  
Unsere gemeinsamen Grundsätze und Verpflichtungen  
… 
Unsere Welt heute  
14. Wir haben uns zu einem Zeitpunkt versammelt, in dem die nachhaltige Entwicklung vor 

https://www.un.org/Depts/german/gv-70/band1/ar70001.pdf
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immense Herausforderungen gestellt ist. Milliarden unserer Bürger leben nach wie vor in 
Armut, und ein Leben in Würde wird ihnen verwehrt. Die Ungleichheiten innerhalb der Län-
der und zwischen ihnen nehmen zu. Es bestehen enorme Unterschiede der Chancen, des 
Reichtums und der Macht. Geschlechterungleichheit stellt nach wie vor eine der größten 
Herausforderungen dar. Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, ist ein 
erhebliches Problem. Weltweite Gesundheitsgefahren, häufiger auftretende und an Intensi-
tät zunehmende Naturkatastrophen, eskalierende Konflikte, gewalttätiger Extremismus, Ter-
rorismusunddamitzusammenhängendehumanitäreKrisenunddieVertreibung von Menschen 
drohen einen Großteil der in den letzten Jahrzehnten erzielten Entwicklungsfortschritte zu-
nichte zu machen. Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und die nachteiligen Auswir-
kungen der Umweltzerstörung, darunter Wüstenbildung, Dürre, Landverödung, Süßwasser-
knappheit und Verlust der Biodiversität, haben eine immer länger werdende Liste sich ver-
schärfender Menschheitsprobleme zur Folge. Der Klimawandel ist eine der größten Heraus-
forderungen unserer Zeit, und seine nachteiligen Auswirkungen untergraben die Fähigkeit 
aller Länder, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Der globale Temperaturanstieg, der 
Anstieg des Meeresspiegels, die Versauerung der Ozeane und andere Auswirkungen des Kli-
mawandels haben schwerwiegende Folgen für die Küstengebiete und tiefliegende Küsten-
staaten, darunter viele der am wenigsten entwickelten Länder und kleinen Inselentwick-
lungsländer. Das Überleben vieler Gesellschaften und der biologischen Unterstützungssys-
teme der Erde ist in Gefahr.  
… 
Die neue Agenda  
… 
27. Wir werden uns bemühen, solide wirtschaftliche Grundlagen für alle Länder zu schaffen. 
Ein dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist eine wesentliche Vo-
raussetzung für Wohlstand. Dies wird allerdings nur dann möglich sein, wenn Reichtum ge-
teilt und Einkommensungleichheit bekämpft wird. Wir werden darauf hinwirken, dynami-
sche, nachhaltige, innovative und die Menschen in den Mittelpunkt stellende Volkswirtschaf-
ten aufzubauen und insbesondere die Jugendbeschäftigung und die wirtschaftliche Selbstbe-
stimmung der Frauen zu fördern sowie menschenwürdige Arbeit für alle zu gewährleisten. 
Wir werden die Zwangsarbeit und den Menschenhandel abschaffen und der Kinderarbeit in 
allen ihren Formen ein Ende setzen. Eine gesunde und gut ausgebildete Erwerbsbevölke-
rung, die über das Wissen und die Fertigkeiten verfügt, die für ein produktives und erfüllen-
des Arbeitsleben und die volle Teilhabe an der Gesellschaft notwendig sind, kommt allen 
Ländern zugute. Wir werden die Produktionskapazitäten der am wenigsten entwickelten 
Länder in allen Sektoren stärken, einschließlich durch Strukturwandel. Wir werden Politiken 
beschließen, um die Produktionskapazitäten, die Produktivität und die produktive Beschäfti-
gung zu erhöhen, die finanzielle Inklusion auszuweiten, die Entwicklung einer nachhaltigen 
Land-, Weide- und Fischereiwirtschaft zu verstärken, die nachhaltige industrielle Entwicklung 
zu steigern, den allgemeinen Zugang zu einer bezahlbaren, verlässlichen, nachhaltigen und 
modernen Energieversorgung zu erweitern, nachhaltige Verkehrssysteme auszubauen und 
eine qualitativ hochwertige und belastbare Infrastruktur zu schaffen.  
… 
Umsetzungsmittel  
… 
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Weiterverfolgung und Überprüfung 
… 
Ein Aufruf zum Handeln, um unsere Welt zu verändern  
… 
Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung  
… 

Ziele für nachhaltige Entwicklung  
Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden  
Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen 
und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern  
Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlerge-
hen fördern  
Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkei-
ten lebenslangen Lernens für alle fördern  
Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbe-
stimmung befähigen  
Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung 
für alle gewährleisten  
Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle si-
chern  
Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbe-
schäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern  
Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industriali-
sierung fördern und Innovationen unterstützen  
Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern  
Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten  
Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen  
Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkun-
gen ergreifen*  
Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten 
und nachhaltig nutzen  
Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, 
Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden 
und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen  
Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, 
allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige 
und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen  
Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwick-
lung mit neuem Leben erfüllen  
* In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über 
Klimaänderungen das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen 
über die globale Antwort auf den Klimawandel ist. 
… 
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Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkei-
ten lebenslangen Lernens für alle fördern  
… 
4.4 Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über die 
entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikationen für 
eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen  
… 
Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbe-
stimmung befähigen  
5.1 Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt beenden  
5.2 Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im privaten 
Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der Ausbeu-
tung beseitigen 
5.3 Alle schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat sowie 
die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen beseitigen  
5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleistungen 
und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen und die Förderung geteilter Verantwortung 
innerhalb des Haushalts und der Familie entsprechend den nationalen Gegebenheiten aner-
kennen und wertschätzen  
5.5 Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Über-
nahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirt-
schaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen  
5.6 Den allgemeinen Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und reproduktiven 
Rechten gewährleisten, wie im Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen Kon-
ferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der Aktionsplattform von Beijing und den Ergeb-
nisdokumenten ihrer Überprüfungskonferenzen vereinbart 
5.a Reformen durchführen, um Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen 
sowie Zugang zu Grundeigentum und zur Verfügungsgewalt über Grund und Boden und 
sonstige Vermögensformen, zu Finanzdienstleistungen, Erbschaften und natürlichen Res-
sourcen zu verschaffen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 
5.b Die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kommu-
nikationstechnologien, verbessern, um die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern  
5.c Eine solide Politik und durchsetzbare Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleichstellung 
der Geschlechter und der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen auf allen Ebenen 
beschließen und verstärken 
… 
Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbe-
schäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern  
8.1 Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten und 
insbesondere ein jährliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7 Prozent 
in den am wenigsten entwickelten Ländern aufrechterhalten 
8.2 Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Moder-
nisierung und Innovation erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher Wert-
schöpfung verbundene und arbeitsintensive Sektoren  
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8.3 Entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstüt-
zen, und die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen 
unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen  
8.4 Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für Schritt 
verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung anstre-
ben, im Einklang mit dem Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Pro-
duktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Führung übernehmen  
8.5 Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen und 
Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie gleiches 
Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen  
8.6 Bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul- oder 
Berufsausbildung durchlaufen, erheblich verringern  
8.7 Sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, moder-
ne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, einschließlich der Einziehung und des Einsatzes von 
Kindersoldaten, sicherstellen und bis 2025 jeder Form von Kinderarbeit ein Ende setzen  
8.8 Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, ein-
schließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und der 
Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, fördern  
8.9 Bis 2030 Politiken zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus erarbeiten und umsetzen, 
der Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert  
8.10 Die Kapazitäten der nationalen Finanzinstitutionen stärken, um den Zugang zu Bank-, 
Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für alle zu begünstigen und zu erweitern  
8.a Die im Rahmen der Handelshilfe gewährte Unterstützung für die Entwicklungsländer und 
insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder erhöhen, unter anderem durch den 
Erweiterten integrierten Rahmenplan für handelsbezogene technische Hilfe für die am we-
nigsten entwickelten Länder  
8.b Bis 2020 eine globale Strategie für Jugendbeschäftigung erarbeiten und auf den Weg 
bringen und den Globalen Beschäftigungspakt der Internationalen Arbeitsorganisation um-
setzen  
… 
Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen  
… 
12.b Instrumente zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus, der 
Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert, auf die nachhaltige 
Entwicklung entwickeln und anwenden  
… 
Umsetzungsmittel und die Globale Partnerschaft  
… 
67. Privatwirtschaftliche Aktivitäten, Investitionen und Innovation sind wichtige Motoren der 
Produktivität, eines inklusiven Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeitsplätzen. 
Wir anerkennen die Vielfalt des Privatsektors, von Kleinstunternehmen über Genossenschaf-
ten bis zu multinationalen Unternehmen. Wir fordern alle Unternehmen auf, ihre Kreativität 
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und Innovationsstärke zugunsten der Lösung der Herausforderungen im Bereich der nach-
haltigen Entwicklung einzusetzen. Wir werden einen dynamischen und gut funktionierenden 
Unternehmenssektor fördern und dabei die Arbeitsrechte schützen und die Einhaltung der 
Umwelt- und Gesundheitsstandards im Einklang mit den einschlägigen internationalen Nor-
men und Übereinkünften und anderen in dieser Hinsicht laufenden Initiativen gewährleisten, 
wie etwa den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte17 und den Arbeitsnormen 
der Internationalen Arbeitsorganisation, dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes18 
und den wichtigen multilateralen Umweltübereinkünften, für diejenigen, die Vertragspartei-
en dieser Übereinkünfte sind.  

17 A/HRC/17/31, Anhang. In Deutsch verfügbar unter 
http://www.globalcompact.de/sites/default/files/ the-
men/publikation/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte_2._auflage.pdf.  
18 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 
1992 II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055.  

… 
Weiterverfolgung und Überprüfung  
… 
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B.1.2. Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
(Auszüge) 
Quelle: 

https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/leitprinzipie
n_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf  
englisch : 
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf  

Die Publikation 
- „ist eine nichtamtliche Übersetzung, für die das Deutsche Global Compact Netzwerk die volle 

Verantwortung trägt“ (S. ii), 
- „enthält die ‚Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte: Umsetzung des Rahmens der 

Vereinten Nationen ‚Schutz, Achtung und Abhilfe‘‘, die durch den VN-Sonderbeauftragten des 
Generalsekretärs zum Thema Menschenrechte und transnationale Konzerne sowie andere Wirt-
schaftsunternehmen entwickelt wurden. Die Leitprinzipien finden sich im Anhang des abschlie-
ßenden Berichts des Sonderbeauftragten an den Menschenrechtsrat (A/HRC/17/31), der auch 
eine Einleitung zu den Leitprinzipien und deren Entstehung enthält. Der Menschenrechtsrat hat 
die Leitprinzipien in seiner Resolution 17/4 vom 16. Juni 2011 verabschiedet“ (S. iv). 

Im Folgenden gebe ich nur die 31 Prinzipien wider; das Original enthält zu jedem dieser Prinzipien 
einen Kommentar. 

ALLGEMEINE PRINZIPIEN  
I. DIE PFLICHT DES STAATES ZUM SCHUTZ DER MENSCHENRECHTE  
A. GRUNDLEGENDE PRINZIPIEN  
1. Staaten müssen den Schutz vor Menschenrechtsverletzungen gewähren, die in ihrem Ho-
heitsgebiet und/oder ihrer Jurisdiktion von Dritten, einschließlich Wirtschaftsunternehmen 
verübt werden. Dies setzt voraus, dass sie durch wirksame Politiken, Gesetzgebung, sonstige 
Regelungen und gerichtliche Entscheidungsverfahren geeignete Maßnahmen treffen, um 
solche Verletzungen zu verhüten, zu untersuchen, zu ahnden und wiedergutzumachen.  
2. Staaten sollten klar die Erwartung zum Ausdruck bringen, dass alle in ihrem Hoheitsgebiet 
ansässigen und/oder ihrer Jurisdiktion unterstehenden Wirtschaftsunternehmen bei ihrer 
gesamten Geschäftstätigkeit die Menschenrechte achten.  
B. OPERATIVE PRINZIPIEN  
ALLGEMEINE REGULIERENDE UND GRUNDSATZPOLITISCHE AUFGABEN DES STAATES  
3. Zur Wahrnehmung ihrer Schutzpflicht sollten Staaten:  

(a) Rechtsvorschriften durchsetzen, deren Ziel oder Wirkung darin besteht, von Wirt-
schaftsunternehmen die Achtung der Menschenrechte einzufordern, und in regelmä-
ßigen Abständen die Hinlänglichkeit dieser Rechtsvorschriften zu bewerten und etwa-
ige Lücken zu schließen;  
(b) sicherstellen, dass sonstige Rechtsvorschriften und Politiken zur Gründung und 
laufenden Geschäftstätigkeit von Wirtschaftsunternehmen, so etwa das Unterneh-
mensrecht, Unternehmen nicht daran hindern, sondern vielmehr dazu befähigen, die 
Menschenrechte zu achten;  
(c) Wirtschaftsunternehmen wirksame Handlungsanleitungen zur Achtung der Men-
schenrechte in ihrer gesamten Geschäftstätigkeit bereitstellen;  

(d) Wirtschaftsunternehmen dazu anhalten und es ihnen gegebenenfalls zur Auflage 
machen, zu kommunizieren, wie sie ihren menschenrechtlichen Auswirkungen be-
gegnen.  

https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf
https://www.globalcompact.de/wAssets/docs/Menschenrechte/Publikationen/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Business/RtRInterpretativeGuide.pdf
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DER NEXUS ZWISCHEN STAAT UND WIRTSCHAFT  
4. Die Staaten sollten zusätzliche Maßnahmen zum Schutz vor Menschenrechtsverletzungen 
durch Wirtschaftsunternehmen ergreifen, die sich in staatlichem Eigentum befinden oder 
unter staatlicher Kontrolle stehen oder von staatlichen Stellen wie Exportkreditagenturen 
und öffentlichen Investitionsversicherungs- oder Garantieagenturen erhebliche Unterstüt-
zung und Dienstleistungen erhalten, unter anderem, indem sie ihnen gegebenenfalls die 
Wahrnehmung der Sorgfaltspflicht in Bezug auf die Menschenrechte zur Auflage machen.  
5. Staaten sollten angemessene Aufsicht ausüben, um ihren internationalen menschenrecht-
lichen Verpflichtungen nachzukommen, wenn sie mit Wirtschaftsunternehmen vertraglich 
oder durch Gesetz die Erbringung von Dienstleistungen vereinbaren, die sich auf die Wahr-
nehmung der Menschenrechte auswirken können.  
6. Staaten sollten die Achtung der Menschenrechte durch Wirtschaftsunternehmen fördern, 
mit denen sie geschäftliche Transaktionen tätigen.  
UNTERSTÜTZUNG DER ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE DURCH UNTERNEHMEN IN VON 
KONFLIKTEN BETROFFENEN GEBIETEN  
7. Wegen des erhöhten Risikos schwerwiegender Menschenrechtsverletzungen in von Kon-
flikten betroffenen Gebieten sollten Staaten helfen sicherzustellen, dass in diesen Kontexten 
tätige Wirtschaftsunternehmen nicht an solchen Verletzungen beteiligt sind, unter anderem 
indem sie:  

(a) in einer möglichst frühen Phase das Gespräch mit Wirtschaftsunternehmen auf-
nehmen, um ihnen zu helfen, die menschenrechtsbezogenen Risiken ihrer Tätigkeit 
und ihrer Geschäftsbeziehungen zu erkennen, zu vermeiden und zu mildern;  
(b) Wirtschaftsunternehmen angemessene Unterstützung dabei gewähren, die er-
höhten Verletzungsrisiken abzuschätzen und ihnen zu begegnen, mit besonderer 
Aufmerksamkeit auf geschlechtsbasierte und sexualisierte Gewalt;  
(c) einem Wirtschaftsunternehmen, das an groben Menschenrechtsverletzungen be-
teiligt ist und sich weigert, bei der Handhabung der Situation zu kooperieren, den Zu-
gang zu öffentlicher Förderung und öffentlichen Dienstleistungen verwehren;  
(d) dafür Sorge tragen, dass ihre geltenden Politiken, Gesetze, sonstigen Vorschriften 
und Durchsetzungsmaßnahmen dem Risiko, dass Unternehmen an groben Men-
schenrechtsverletzungen beteiligt sind, wirksam begegnen.  

GEWÄHRLEISTUNG VON POLITIKKOHÄRENZ  
8. Die Staaten sollten sicherstellen, dass staatliche Ministerien, Stellen und andere Einrich-
tungen auf staatlicher Grundlage, welche die Unternehmenspraxis beeinflussen, sich bei der 
Erfüllung ihres jeweiligen Mandats der Menschenrechtsverpflichtungen des Staates bewusst 
sind und diese beachten, unter anderem durch Bereitstellung entsprechender Informatio-
nen, Schulungen und Unterstützung.  
9. Staaten sollten sich ausreichenden innerstaatlichen Politikspielraum zur Erfüllung ihrer 
menschenrechtlichen Verpflichtungen erhalten, wenn sie mit anderen Staaten oder mit 
Wirtschaftsunternehmen geschäftsbezogene Politikziele verfolgen, wie etwa durch Investiti-
onsabkommen oder Investitionsverträge. 
10. Staaten, welche als Mitglieder multilateraler Institutionen handeln, die mit geschäftsbe-
zogenen Fragen befasst sind, sollten  
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(a) bemüht sein, sicherzustellen, dass diese Institutionen weder die Fähigkeit ihrer 
Mitgliedstaaten zur Erfüllung ihrer Schutzpflicht beschränken noch die Wirtschaftsun-
ternehmen an der Achtung der Menschenrechte hindern;  
(b) diese Institutionen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats und ihrer jeweiligen Ka-
pazität dazu anhalten, die Achtung der Menschenrechte durch Unternehmen zu för-
dern und Staaten auf Antrag dabei behilflich sein, ihrer Schutzpflicht in Bezug auf 
Menschenrechtsverletzungen durch Wirtschaftsunternehmen nachzukommen, ein-
schließlich durch technische Hilfe, Kapazitätsaufbau und Bewusstseinsbildung;  
(c) unter Anlehnung an diese Leitprinzipien ein gemeinsames Problemverständnis 
herbeiführen und die internationale Zusammenarbeit beim Umgang mit Herausfor-
derungen in Bezug auf Wirtschaft und die Menschenrechte fördern.  

II. DIE VERANTWORTUNG DES UNTERNEHMENS ZUR ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE  
A. GRUNDLEGENDE PRINZIPIEN  
11. Wirtschaftsunternehmen sollten die Menschenrechte achten. Dies heißt, dass sie ver-
meiden sollten, die Menschenrechte Anderer zu beeinträchtigen, und dass sie nachteiligen 
menschenrechtlichen Auswirkungen, an denen sie beteiligt sind, begegnen sollten.  
12. Die Verantwortung der Wirtschaftsunternehmen zur Achtung der Menschenrechte be-
zieht sich auf die international anerkannten Menschenrechte, worunter mindestens die 
Menschenrechte, die in der Internationalen Menschenrechtscharta ausgedrückt sind sowie 
die in der Erklärung der Internationalen Arbeitsorganisation über die grundlegenden Prinzi-
pien und Rechte bei der Arbeit gennannten zu verstehen sind.16  
13. Die Verantwortung, die Menschenrechte zu achten, erfordert, dass Wirt-
schaftsunternehmen  

(a) es vermeiden, durch ihre eigene Tätigkeit nachteilige Auswirkungen auf die Men-
schenrechte zu verursachen oder dazu beizutragen und diesen Auswirkungen begeg-
nen, wenn sie auftreten;  
(b) bemüht sind, negative Auswirkungen auf die Menschenrechte zu verhüten oder 
zu mindern, die auf Grund einer Geschäftsbeziehung mit ihrer Geschäftstätigkeit, ih-
ren Produkten oder Dienstleistungen unmittelbar verbunden sind, selbst wenn sie 
nicht zu diesen Auswirkungen beitragen.  

14. Die Verantwortung von Wirtschaftsunternehmen zur Achtung der Menschenrechte ob-
liegt allen Unternehmen unabhängig von ihrer Größe, dem Sektor, dem sie angehören, ih-
rem operativen Umfeld, ihren Eigentumsverhältnissen und ihrer Struktur. Umfang und Kom-
plexität der Maßnahmen, durch die Unternehmen ihrer Verantwortung nachkommen, kön-
nen jedoch nach Maßgabe dieser Faktoren und der Schwere ihrer nachteiligen menschen-
rechtlichen Auswirkungen variieren.  
15. Um ihrer Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte nachzukommen, sollten Wirt-
schaftsunternehmen über Grundsätze und Verfahren verfügen, die ihrer Größe und ihren 
Umständen angemessen sind, einschließlich  

(a) einer Grundsatzverpflichtung, ihrer Verantwortung zur Achtung der Menschen-
rechte nachzukommen;  
(b) eines Verfahrens zur Gewährleistung der menschenrechtlichen Sorgfaltspflicht, 
das darauf abstellt, die Auswirkungen auf die Menschenrechte zu ermitteln, zu ver-
hüten und zu mildern sowie Rechenschaft darüber abzulegen, wie sie diesen begeg-
nen;  
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(c) Verfahren, die die Wiedergutmachung etwaiger nachteiliger menschenrechtlicher 
Auswirkungen ermöglichen, die sie verursachen oder zu denen sie beitragen.  

B. OPERATIVE PRINZIPIEN  
GRUNDSATZVERPFLICHTUNG  
16. Zur Verankerung ihrer Verantwortung zur Achtung der Menschenrechte sollten Wirt-
schaftsunternehmen ihre Selbstverpflichtung, dieser Verantwortung gerecht zu werden, in 
einer Grundsatzerklärung zum Ausdruck bringen, die: 

(a) auf höchster Führungsebene des Wirtschaftsunternehmens angenommen wird;  
(b) sich auf einschlägiges internes und/oder externes Fachwissen stützt;  
(c) menschenrechtsbezogene Erwartungen des Unternehmens an die Mitarbeiter, 
Geschäftspartner und sonstigen Parteien festlegt, die mit seiner Geschäftstätigkeit, 
seinen Produkten oder seinen Dienstleistungen unmittelbar verbunden sind;  
(d) öffentlich verfügbar ist sowie intern und extern allen Mitarbeitern, Geschäfts-
partnern und sonstigen relevanten Parteien mitgeteilt wird;  
(e) sich in den operativen Politiken und Verfahren widerspiegelt, die notwendig sind, 
um sie innerhalb des gesamten Wirtschaftsunternehmens zu verankern.  

SORGFALTSPFLICHT AUF DEM GEBIET DER MENSCHENRECHTE  
17. Um ihre nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen zu ermitteln, zu verhüten und 
zu mildern sowie Rechenschaft darüber abzulegen, wie sie ihnen begegnen, sollten Wirt-
schaftsunternehmen Sorgfaltspflicht auf dem Gebiet der Menschenrechte walten lassen. Das 
Verfahren sollte unter anderem darin bestehen, tatsächliche und potenzielle menschen-
rechtliche Auswirkungen zu ermitteln, die sich daraus ergebenden Erkenntnisse zu berück-
sichtigen und Folgemaßnahmen zu ergreifen, die ergriffenen Maßnahmen nachzuhalten so-
wie Angaben dazu zu machen, wie den Auswirkungen begegnet wird. Sorgfaltspflicht auf 
dem Gebiet der Menschenrechte:  

(a) sollte sich auf die nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen erstrecken, die 
das Wirtschaftsunternehmen durch seine eigene Tätigkeit unter Umständen verur-
sacht oder zu denen es beiträgt oder die infolge seiner Geschäftsbeziehungen mit 
seiner Geschäftstätigkeit, seinen Produkten oder Dienstleistungen unmittelbar ver-
bunden sind;  
(b) wird je nach Größe des Wirtschaftsunternehmens, des Risikos schwerer men-
schenrechtlicher Auswirkungen und der Art und des Kontexts seiner Geschäftstätig-
keit von unterschiedlicher Komplexität sein;  
(c) sollte eine kontinuierliche Aufgabe sein, angesichts der Tatsache, dass sich Men-
schenrechtsrisiken im Zeitverlauf verändern können, wenn sich die Geschäftstätigkeit 
und das operative Umfeld eines Unternehmens weiterentwickeln.21  

18. Um die menschenrechtlichen Risiken abzuschätzen, sollten Wirtschaftsunternehmen alle 
tatsächlichen oder potenziellen nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen ermitteln 
und bewerten, an denen sie entweder durch ihre eigene Tätigkeit oder durch ihre Ge-
schäftsbeziehungen beteiligt sind. Dieses Verfahren sollte:  

(a) sich auf internes und/oder unabhängiges externes Fachwissen auf dem Gebiet der 
Menschenrechte stützen;  
(b) sinnvolle Konsultationen mit potenziell betroffenen Gruppen und anderen in Be-
tracht kommenden Stakeholdern umfassen, die der Größe des Wirtschaftsunterneh-
mens und der Art und des Kontexts seiner Geschäftstätigkeit Rechnung tragen.  
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19. Um nachteilige menschenrechtliche Auswirkungen zu verhüten und zu mindern, sollten 
Wirtschaftsunternehmen die Erkenntnisse aus ihren Verträglichkeitsprüfungen in alle ein-
schlägigen internen Geschäftsbereiche und Abläufe integrieren und entsprechende Maß-
nahmen ergreifen.  

(a) Eine wirksame Integration setzt voraus, dass:  
(i) die Verantwortung dafür, diesen Auswirkungen zu begegnen, auf einer an-
gemessenen Ebene und in einem angemessenen Aufgabenbereich innerhalb 
des Wirtschaftsunternehmens angesiedelt wird;  
(ii) die internen Entscheidungs-, Mittelzuweisungs- und Aufsichtsverfahren es 
gestatten, wirksame Gegenmaßnahmen gegen diese Auswirkungen zu treffen.  

(b) Angemessene Maßnahmen nehmen unterschiedliche Formen an, abhängig davon:  
(i) ob das Wirtschaftsunternehmen eine nachteilige Auswirkung verursacht 
oder dazu beiträgt, oder ob es lediglich daran beteiligt ist, weil die Auswirkung 
wegen einer Geschäftsbeziehung unmittelbar mit seiner Geschäftstätigkeit, 
seinen Produkten oder seinen Dienstleistungen verbunden ist;  
(ii) welches Einflussvermögen es besitzt, der nachteiligen Auswirkung zu be-
gegnen.  

20. Um zu verifizieren, ob nachteiligen menschenrechtlichen Auswirkungen begegnet wird, 
sollten Wirtschaftsunternehmen die Wirkung der von ihnen ergriffenen Gegenmaßnahmen 
verfolgen. Die Wirksamkeitskontrolle sollte:  

(a) von geeigneten qualitativen und quantitativen Indikatoren ausgehen;  
(b) auf Rückmeldungen seitens interner wie externer Quellen zurückgreifen, ein-
schließlich betroffener Stakeholder.  

21. Um darüber Rechenschaft abzulegen, wie sie ihren menschenrechtlichen Auswirkungen 
begegnen, sollten Wirtschaftsunternehmen bereit sein, dies extern zu kommunizieren, ins-
besondere wenn von betroffenen Stakeholdern oder in ihrem Namen Bedenken vorgebracht 
werden. Wirtschaftsunternehmen, deren Geschäftstätigkeit oder Geschäftsumfeld das Risiko 
schwerer menschenrechtlicher Auswirkungen mit sich bringt, sollten formell darüber Bericht 
erstatten, wie sie diesen Risiken begegnen. In allen Fällen sollte die Kommunikation:  

(a) in einer Form und Häufigkeit vorgelegt werden, die den menschenrechtlichen 
Auswirkungen des Unternehmens entspricht und für die vorgesehene Zielgruppe zu-
gänglich ist;  
(b) ausreichende Informationen enthalten, um die Angemessenheit der Gegenmaß-
nahmen eines Unternehmens in Bezug auf die betreffende menschenrechtliche Aus-
wirkung bewerten zu können;  
(c) weder betroffene Stakeholder oder Mitarbeiter noch legitime geschäftliche Ver-
traulichkeitserfordernisse Risiken aussetzen.  

WIEDERGUTMACHUNG  
22. Stellen Wirtschaftsunternehmen fest, dass sie nachteilige Auswirkungen verursacht oder 
dazu beigetragen haben, sollten sie durch rechtmäßige Verfahren für Wiedergutmachung 
sorgen oder dabei kooperieren.  
FRAGEN DES KONTEXTS  
23. In allen Kontexten sollten Wirtschaftsunternehmen:  

(a) das gesamte geltende Recht einhalten und die international anerkannten Men-
schenrechte achten, unabhängig davon, wo sie ihre Geschäfte tätigen;  
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(b) Wege finden, die Grundsätze der international anerkannten Menschenrechte zu 
wahren, wenn sie mit widersprüchlichen Anforderungen konfrontiert sind;  
(c) das Risiko, grobe Menschenrechtsverletzungen zu verursachen oder dazu beizu-
tragen, als Frage der Rechtskonformität behandeln, unabhängig davon, wo sie ihre 
Geschäfte tätigen.  

24. Ist es notwendig, bei Maßnahmen zur Bewältigung tatsächlicher und potenzieller nach-
teiliger menschenrechtlicher Auswirkungen Prioritäten zu setzen, sollten Wirtschaftsunter-
nehmen zunächst bemüht sein, die schwerwiegendsten beziehungsweise diejenigen Auswir-
kungen zu verhüten und zu mildern, die bei verzögerten Gegenmaßnahmen nicht wieder gut 
zu machen wären.  
III. ZUGANG ZU ABHILFE  
A. GRUNDLEGENDES PRINZIP  
25. Als Teil ihrer Pflicht, Schutz gegenüber mit Unternehmen zusammenhängenden Men-
schenrechtsverletzungen zu gewähren, müssen Staaten geeignete Maßnahmen treffen, um 
durch gerichtliche, administrative, gesetzgeberische oder andere geeignete Mittel dafür Sor-
ge zu tragen, dass die Betroffenen Zugang zu wirksamer Abhilfe haben, sofern solche Verlet-
zungen in ihrem Hoheitsgebiet und/oder unter ihrer Jurisdiktion vorkommen.  
B. OPERATIVE PRINZIPIEN  
STAATLICHE GERICHTLICHE MECHANISMEN  
26. Staaten sollten geeignete Maßnahmen zur Gewährleistung der Wirksamkeit innerstaatli-
cher gerichtlicher Mechanismen treffen bei der Handhabung von mit Unternehmen zusam-
menhängenden Menschenrechtsverletzungen, und dabei in Betracht ziehen, wie sie rechtli-
che, praktische und andere relevante Schranken abbauen können, die zur Verweigerung des 
Zugangs zu Abhilfe führen könnten.33  
STAATLICHE AUSSERGERICHTLICHE BESCHWERDEMECHANISMEN  
27. Staaten sollten als Teil eines umfassenden, staatlich getragenen Systems der Abhilfe bei 
mit Unternehmen zusammenhängenden Menschenrechtsverletzungen neben gerichtlichen 
Mechanismen wirksame und geeignete außergerichtliche Beschwerdemechanismen bereit-
stellen. 
NICHT STAATLICHE BESCHWERDEMECHANISMEN  
28. Staaten sollten Wege in Erwägung ziehen, den Zugang zu wirksamen, nicht staatlichen 
Beschwerdemechanismen zu erleichtern, die sich mit von Unternehmen verursachten Schä-
den an den Menschenrechten befassen.  
29. Damit Missständen frühzeitig begegnet werden kann und diese unmittelbar wieder gut-
gemacht werden können, sollten Wirtschaftsunternehmen für Einzelpersonen oder lokale 
Gemeinschaften, die nachteiligen Auswirkungen ausgesetzt sein können, wirksame Be-
schwerdemechanismen auf operativer Ebene schaffen oder sich an solchen Mechanismen 
beteiligen.  
30. Industrieweite, Multi-Stakeholder- und andere gemeinschaftliche Initiativen, die auf der 
Achtung menschenrechtsbezogener Normen aufbauen, sollten dafür Sorge tragen, dass 
wirksame Beschwerdemechanismen zur Verfügung stehen.  
WIRKSAMKEITSKRITERIEN FÜR AUSSERGERICHTLICHE BESCHWERDEMECHANISMEN  
31. Zur Gewährleistung ihrer Wirksamkeit sollten sowohl staatliche als auch nichtstaatliche 
außergerichtliche Beschwerdemechanismen:  
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(a) legitim sein: Sie ermöglichen das Vertrauen der Stakeholdergruppen, für die sie 
vorgesehen sind, und sind rechenschaftspflichtig im Sinne einer fairen Abwicklung 
von Beschwerdeverfahren;  
(b) zugänglich sein: Sie sind allen Stakeholdergruppen, für die sie vorgesehen sind, 
bekannt und gewähren denjenigen, die im Hinblick auf den Zugang zu ihnen unter 
Umständen vor besonderen Hindernissen stehen, ausreichende Unterstützung;39  
(c) berechenbar sein: Sie bieten ein klares, bekanntes Verfahren mit einem vorher-
sehbaren zeitlichen Rahmen für jede Verfahrensstufe an, ebenso wie klare Aussagen 
zu den verfügbaren Arten von Abläufen und Ergebnissen und Mitteln zur Überwa-
chung der Umsetzung;  
(d) ausgewogen sein: Sie sind bestrebt, sicherzustellen, dass die Geschädigten ver-
tretbaren Zugang zu den Quellen für Informationen, Beratung und Fachwissen haben, 
die sie benötigen, um an einem Beschwerdeverfahren auf faire, informierte und res-
pektvolle Weise teilnehmen zu können;  
(e) transparent sein: Sie informieren die Parteien eines Beschwerdeverfahrens lau-
fend über dessen Fortgang und stellen genügend Informationen über die Leistung des 
Beschwerdemechanismus bereit, um Vertrauen in seine Wirksamkeit zu bilden und 
etwaigen öffentlichen Interessen Rechnung zu tragen;  
(f) Rechtekompatibel sein: Sie stellen sicher, dass die Ergebnisse und Abhilfen mit in-
ternational anerkannten Menschenrechten in Einklang stehen;  
(g) eine Quelle kontinuierlichen Lernens sein: Sie greifen auf sachdienliche Maßnah-
men zurück, um Lehren zur Verbesserung des Mechanismus und zur Verhütung künf-
tiger Missstände und Schäden zu ziehen;  
Mechanismen auf operativer Ebene sollten außerdem:  
(h) auf Austausch und Dialog aufbauen: Sie konsultieren die Stakeholdergruppen, für 
die sie vorgesehen sind, hinsichtlich ihrer Gestaltung und Leistung und stellen auf 
Dialog als Mittel ab, um Missständen zu begegnen und sie beizulegen. 
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B.1.3. Resolution 26/9 des Menschenrechtsrats: 
Ausarbeitung eines bindenden internationalen Rechtsinstruments über transnationale 
Unternehmen und andere Wirtschaftsunternehmen und die Menschenrechte 
(26.6.2014) 

Links: 
• deutscher Text: 

https://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/a-hrc-res-26-9.pdf 
• englischer Text: 

https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement  

Der Menschenrechtsrat,  
unter Hinweis auf die Grundsätze und Ziele der Charta der Vereinten Nationen,  
sowie unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, den Internationalen 
Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und den Internationalen Pakt über 
bürgerliche und politische Rechte,  
ferner unter Hinweis auf die Erklärung über das Recht auf Entwicklung, die die Generalver-
sammlung am 4. Dezember 1986 mit ihrer Resolution 41/128 verabschiedete,  
unter Hinweis auf die Resolution 2005/69 der Menschenrechtskommission vom 20. April 
2005, in der die Kommission das Mandat des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs für 
die Frage der Menschenrechte und transnationaler Unternehmen und anderer Wirtschafts-
unternehmen festlegte, und auf alle früheren Resolutionen des Menschenrechtsrats zur Fra-
ge der Menschenrechte und transnationaler Unternehmen und anderer Wirtschaftsunter-
nehmen, namentlich die Resolutionen 8/7 vom 18. Juni 2008 und 17/4 vom 16. Juni 2011,  
eingedenk dessen, dass der Menschenrechtsrat in seiner Resolution 17/4 die Leitprinzipien 
für Wirtschaft und Menschenrechte billigte,  
unter Berücksichtigung aller von der Menschenrechtskommission und dem Menschenrechts-
rat geleisteten Arbeit zur Frage der Menschenrechtsverantwortung transnationaler Unter-
nehmen und anderer Wirtschaftsunternehmen1,  
betonend, dass die Verpflichtung und Hauptverantwortung zur Förderung und zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten beim Staat liegt und dass die Staaten innerhalb 
ihres Hoheitsgebiets und/oder ihrer Jurisdiktion Schutz vor Menschenrechtsverletzungen 
durch Dritte, einschließlich transnationaler Unternehmen, gewähren müssen,  
betonend, dass transnationale Unternehmen und andere Wirtschaftsunternehmen eine Ver-
antwortung für die Achtung der Menschenrechte tragen,  
sowie betonend, dass Akteure der Zivilgesellschaft eine wichtige und legitime Rolle im Hin-
blick darauf einnehmen, die soziale Verantwortung von Unternehmen zu fördern und nach-
teilige menschenrechtliche Auswirkungen der Tätigkeit transnationaler Unternehmen und 
anderer Wirtschaftsunternehmen zu verhindern und zu mildern und Abhilfe zu suchen,  
anerkennend, dass transnationale Unternehmen und andere Wirtschaftsunternehmen fähig 
sind, wirtschaftliches Wohlergehen, Entwicklung, technologische Verbesserungen und Wohl-
stand zu fördern, dass ihre Tätigkeit sich aber auch nachteilig auf die Menschenrechte aus-
wirken kann,  
in Anbetracht der fortschreitenden Entwicklung dieser Frage,  
1. beschließt, eine offene zwischenstaatliche Arbeitsgruppe zur Frage der transnationalen 
Unternehmen und anderen Wirtschaftsunternehmen und der Menschenrechte einzurichten, 
mit dem Auftrag, ein bindendes internationales Rechtsinstrument zur Regulierung der Tätig-

https://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/a-hrc-res-26-9.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/082/52/PDF/G1408252.pdf?OpenElement
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keiten transnationaler Unternehmen und anderer Wirtschaftsunternehmen im Rahmen der 
internationalen Menschenrechtsnormen auszuarbeiten;  
2. beschließt außerdem, dass die ersten beiden Tagungen der offenen zwischenstaatlichen 
Arbeitsgruppe der Durchführung konstruktiver Beratungen über den Inhalt, den Anwen-
dungsbereich, die Art und die Form des künftigen internationalen Rechtsinstruments ge-
widmet sein werden;  
3. beschließt ferner, dass die der offenen zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe vorsitzende und 
mit der Berichterstattung beauftragte Person unter Berücksichtigung der auf den ersten bei-
den Tagungen abgehaltenen Erörterungen die Elemente für den Entwurf des bindenden 
Rechtsinstruments für die Sachverhandlungen zu Beginn der dritten Tagung der Arbeits-
gruppe zu dieser Frage ausarbeiten soll;  
4. beschließt, dass die offene zwischenstaatliche Arbeitsgruppe ihre erste Tagung über eine 
Dauer von fünf Arbeitstagen vor der dreißigsten Tagung des Menschenrechtsrats im Jahr 
2015 abhalten wird;  
5. empfiehlt, dass die erste Tagung der offenen zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe dem 
Zweck dienen soll, Beiträge der Staaten und maßgeblichen Interessenträger, einschließlich 
schriftlicher Beiträge, über mögliche Grundsätze, den Anwendungsbereich und die Elemente 
eines solchen bindenden internationalen Rechtsinstruments zu sammeln;  
6. bekräftigt, wie wichtig es ist, der offenen zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe unabhängige 
Expertise und sachverständige Beratung bereitzustellen, damit sie ihr Mandat erfüllen kann;  
7. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, der offenen 
zwischenstaatlichen Arbeitsgruppe jede für die wirksame Erfüllung ihres Mandats erforderli-
che Hilfe bereitzustellen;  
8. ersucht die offene zwischenstaatliche Arbeitsgruppe, dem Menschenrechtsrat einen Fort-
schrittsbericht zur Behandlung auf seiner einunddreißigsten Tagung vorzulegen;  
9. beschließt, diese Frage im Einklang mit seinem jährlichen Arbeitsprogramm weiter zu be-
handeln.  

37. Sitzung  
26. Juni 2014 

1 „Andere Wirtschaftsunternehmen“ bezeichnet alle Wirtschaftsunternehmen, deren opera-
tive Tätigkeiten transnationalen Charakter haben, und umfasst nicht örtliche Unternehmen, 
die nach einschlägigem innerstaatlichem Recht registriert sind.  

[Verabschiedet in einer aufgezeichneten Abstimmung mit 20 Stimmen bei 14 Gegenstimmen und 13 
Enthaltungen. Das Abstimmungsergebnis lautete wie folgt:  
Dafür:  
Algerien, Äthiopien, Benin, Burkina Faso, China, Côte dʼIvoire, Indien, Indonesien, Kasachstan, Kenia, 
Kongo, Kuba, Marokko, Namibia, Pakistan, Philippinen, Russische Föderation, Südafrika, Venezuela 
(Bolivarische Republik), Vietnam  
Dagegen:  
Deutschland, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Frankreich, Irland, Italien, Ja-
pan, Montenegro, Österreich, Republik Korea, Rumänien, Tschechische Republik, Vereinigtes König-
reich Großbritannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika  
Enthaltungen:  
Argentinien, Botsuana, Brasilien, Chile, Costa Rica, Gabun, Kuwait, Malediven, Mexiko, Peru, Saudi-
Arabien, Sierra Leone, Vereinigte Arabische Emirate] 
 
  



Zur Behandlung des Themas „Arbeit, Wirtschaft, Menschenrechte“ im 
Koalitionsvertrag 2021 – 2025 der Ampel-Koalition v. 24.11.2021 

Stand: 30.11.21  S. 33 

B.2. Internationale Arbeitsorganisation (ILO) 

B.2.1. Linkliste 

Ich beschränke mich hier auf eine Liste von web-Links und verweise auf die Materialsamm-
lung zum Thema „Arbeit, Wirtschaft, Menschenrechte – Rechtskreis ILO“ („AMWR-ILO“). 

• ILO: https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm 
o About the ILO: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm 
o Publications: https://www.ilo.org/global/publications/lang--en/index.htm 
o Labour standards: https://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm 
o Statistics and databases: https://www.ilo.org/global/statistics-and-

databases/lang--en/index.htm  

• ILO-Vertretung in Deutschland: https://www.ilo.org/berlin/lang--de/index.htm 
o  Schlüsseldokumente: https://www.ilo.org/berlin/publikationen-und-

forschung/schl%C3%BCsseldokumente/lang--de/index.htm 
o ILO-Arbeits- und Sozialstandards: https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-

standards/lang--de/index.htm 
o ILO-Kernarbeitsnormen: https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-

standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm 
o ILO-Übereinkommen: https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-

standards/ratifikationen-in-deutschland/lang--de/index.htm 
o Arbeitsfelder: https://www.ilo.org/berlin/arbeitsfelder/lang--de/index.htm  

 

  

https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/standards/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/statistics-and-databases/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/berlin/lang--de/index.htm
https://www.ilo.org/berlin/publikationen-und-forschung/schl%C3%BCsseldokumente/lang--de/index.htm
https://www.ilo.org/berlin/publikationen-und-forschung/schl%C3%BCsseldokumente/lang--de/index.htm
https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/lang--de/index.htm
https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/lang--de/index.htm
https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm
https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm
https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/ratifikationen-in-deutschland/lang--de/index.htm
https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-standards/ratifikationen-in-deutschland/lang--de/index.htm
https://www.ilo.org/berlin/arbeitsfelder/lang--de/index.htm
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B.3. Europarat 

B.3.1. Linkliste 

Ich beschränke mich hier auf eine Liste von web-Links und verweise nochmals auf die in den 
Vorbemerkungen angekündigte Materialsammlung zum Thema „Arbeit, Wirtschaft, Men-
schenrechte – Rechtskreis Europarat“. 
Startseite des Europarats: 

https://www.coe.int/de/web/portal/home  
Selbstdarstellungsbroschüre: 

- https://edoc.coe.int/en/an-overview/6180-der-europarat-huter-der-menschenrechte.html#  
Die Seite „Leicht zu verwechseln“: 

https://www.coe.int/de/web/about-us/do-not-get-confused  
gibt u.a. Hinweise 
- zum Europäischen Rat 
- zu den parlamentarischen Gremien des Europarats und der EU 

Zu den Gremien: 
s. S. 5 der Selbstdarstellungsbroschüre (s.o.) 

• „Verwaltung – Übersicht“ 
https://www.coe.int/de/web/portal/organisation  

• Ministerkomitee 
https://www.coe.int/cm  

• Generalsekretärin 
https://www.coe.int/web/secretary-general/  

• Stellvertretende Generalsekretärin  
https://www.coe.int/web/deputy-secretary-general/  

• Parlamentarische Versammlung 
http://assembly.coe.int/  

• Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte 
http://www.echr.coe.int/  

• Kongress der Gemeinden und Regionen 
https://www.coe.int/web/congress/  

• Menschenrechtskommissar 
https://www.coe.int/web/commissioner/  

• Konferenz der INGOs 
https://www.coe.int/web/ingo 

  

https://www.coe.int/de/web/portal/home
https://edoc.coe.int/en/an-overview/6180-der-europarat-huter-der-menschenrechte.html
https://www.coe.int/de/web/about-us/do-not-get-confused
https://www.coe.int/de/web/portal/organisation
https://www.coe.int/cm
https://www.coe.int/web/secretary-general/
https://www.coe.int/web/deputy-secretary-general/
http://assembly.coe.int/
http://www.echr.coe.int/
https://www.coe.int/web/congress/
https://www.coe.int/web/commissioner/
https://www.coe.int/web/ingo
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Vollständige Liste der Verträge des Europarates (Link) 

https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list  
Von dieser Seite wird für alle Verträge auf gesonderte Seiten verlinkt; auf diesen finden sich dann 
jeweils Angaben zu 

• Titel 
• Referenz 
• Zeichnungsauflegung 
• Inkrafttreten 
• Zusammenfassung 
• Offizielle Texte 
• DE, IT, RU Texte 
• Links zum Thema 

o Unterzeichnungen und Ratifizierungen 
o Vorbehalte und Erklärungen 

• Verwandte Texte 
• Ähnliche Webseiten 
  

https://www.coe.int/de/web/conventions/full-list
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B.4. Europäische Union 

B.4.1. Entschließung des Europäischen Parlaments vom 10. März 2021 mit Empfehlungen an 
die Kommission zur Sorgfaltspflicht und Rechenschaftspflicht von Unternehmen 

(Im Folgenden wird nur der in der Anlage zur Entschließung enthaltene Richtlinienvor-
schlag widergegeben.) 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 
gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 
die Artikel 50, 83 Absatz 2 und 114, 
… 
haben folgende Richtlinie erlassen: 
Artikel 1 Gegenstand und Ziel 
1. Durch diese Richtlinie soll dafür gesorgt werden, dass die in ihren Anwendungsbereich 

fallenden Unternehmen, die im Binnenmarkt tätig sind, ihrer Verpflichtung nachkom-
men, die Menschenrechte, die Umwelt und die verantwortungsvolle Führung zu wahren, 
und durch ihre eigenen Tätigkeiten oder durch solche, die mit ihren Tätigkeiten, Produk-
ten oder Dienstleistungen durch eine Geschäftsbeziehung oder in ihrer Wertschöpfungs-
kette unmittelbar verbunden sind, keine potenziellen oder tatsächlichen nachteiligen 
Auswirkungen auf die Menschenrechte, die Umwelt und die verantwortungsvolle Füh-
rung verursachen oder dazu beitragen, und diese nachteiligen Auswirkungen verhindern 
und mindern. 

2. Diese Richtlinie legt die Sorgfaltspflichten der in ihren Anwendungsbereich fallenden 
Unternehmen in der Wertschöpfungskette fest, die besagen, dass diese Unternehmen al-
le verhältnismäßigen und angemessenen Maßnahmen zu ergreifen und im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten Anstrengungen zu unternehmen haben, um zu verhindern, dass in ihren 
Wertschöpfungsketten nachteilige Auswirkungen auf die Menschenrechte, die Umwelt 
und die verantwortungsvolle Führung auftreten, und um gegen solche nachteiligen Aus-
wirkungen angemessen vorzugehen, wenn sie auftreten. Die Ausübung der Sorgfalts-
pflicht verlangt von den Unternehmen, dass sie die potenziellen und/oder tatsächlichen 
nachteiligen Auswirkungen auf die Menschenrechte, die Umwelt und die verantwor-
tungsvolle Führung, die durch ihre eigenen Tätigkeiten und die Tätigkeiten ihrer Wert-
schöpfungsketten und Geschäftsbeziehungen entstehen können, ermitteln, bewerten, 
ihnen vorbeugen, sie beenden, verringern, überwachen, kommunizieren, Rechenschaft 
darüber ablegen, sie angehen und beheben. Indem Sicherungsmaßnahmen für den 
Schutz der Menschenrechte, der Umwelt und der verantwortungsvollen Führung koordi-
niert werden, soll durch diese Sorgfaltspflichten die Funktionsweise des Binnenmarkts 
verbessert werden. 

3. Ferner soll mit dieser Richtlinie dafür gesorgt werden, dass Unternehmen für die nachtei-
ligen Auswirkungen auf die Menschenrechte, die Umwelt und die verantwortungsvolle 
Führung, die sie verursachen oder zu denen sie in ihrer Wertschöpfungskette beitragen, 
nach nationalem Recht zur Rechenschaft gezogen und haftbar gemacht werden können, 
und dass der Zugang der Opfer zu Rechtsbehelfen sichergestellt wird. 

4. Diese Richtlinie gilt unbeschadet weiterer Sorgfaltsanforderungen, die in branchenspezi-
fischen Rechtsvorschriften der Union, insbesondere der Verordnung (EU) Nr. 995/2010 
und der Verordnung (EU) 2017/821, festgelegt sind, es sei denn, die Sorgfaltsanforde-
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rungen gemäß dieser Richtlinie sehen gründlichere Sorgfaltspflichten in Bezug auf die 
Menschenrechte, die Umwelt oder die verantwortungsvolle Führung vor. 

5. Die Umsetzung dieser Richtlinie soll in keiner Weise als Rechtfertigung für eine Senkung 
des allgemeinen Schutzniveaus bei Menschenrechten oder dem Umweltschutz dienen. 
Insbesondere gilt sie unbeschadet anderer anwendbarer auf nationaler, europäischer 
oder internationaler Ebene festgelegter Rahmen für die Haftung bei der Unterauftrags-
vergabe, bei der Entsendung oder in der Wertschöpfungskette. 

Artikel 2 Anwendungsbereich 
1. Diese Richtlinie gilt für große Unternehmen, die dem Recht eines Mitgliedstaats unterlie-

gen oder im Unionsgebiet niedergelassen sind. 
2. Diese Richtlinie gilt auch für alle börsennotierten kleinen und mittleren Unternehmen 

sowie für kleine und mittlere Unternehmen mit hohem Risiko. 
3. Diese Richtlinie gilt ebenso für große Unternehmen, für börsennotierte kleine und mitt-

lere Unternehmen und für kleine und mittlere Unternehmen, die in Wirtschaftszweigen 
mit hohem Risiko tätig sind, die dem Recht eines Drittstaates unterliegen und nicht im 
Gebiet der Union niedergelassen sind, wenn sie durch den Verkauf von Waren oder die 
Erbringung von Dienstleistungen im Binnenmarkt tätig sind. Diese Unternehmen erfüllen 
die in dieser Richtlinie festgelegten Sorgfaltspflichten gemäß der Umsetzung in das Recht 
des Mitgliedstaats, in dem sie tätig sind, und unterliegen den in dieser Richtlinie festge-
legten Sanktions- und Haftungsregelungen gemäß der Umsetzung in das Recht des Mit-
gliedstaats, in dem sie tätig sind. 

Artikel 3 Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 
(1) „Interessenträger“ Personen und Personengruppen, deren Rechte oder Interessen wo-

möglich durch die potenziellen oder tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
Menschenrechte, die Umwelt und die verantwortungsvolle Führung, die durch ein Un-
ternehmen oder seine Geschäftsbeziehungen entstehen, betroffen sind, sowie Organisa-
tionen, deren satzungsmäßiger Zweck die Verteidigung der Menschenrechte, einschließ-
lich sozialer Rechte und der Arbeitnehmerrechte, der Umwelt und der verantwortungs-
vollen Führung ist; dazu können Arbeitnehmer und ihre Vertreter, lokale Gemeinschaf-
ten, Kinder, indigene Völker, Bürgervereinigungen, Gewerkschaften, Organisationen der 
Zivilgesellschaft und die Aktionäre der Unternehmen gehören; 

(2) „Geschäftsbeziehungen“ Tochtergesellschaften und Geschäftsbeziehungen eines Unter-
nehmens entlang seiner Wertschöpfungskette, einschließlich Zulieferer und Unterauf-
tragnehmer, die direkt mit den Geschäften, Produkten oder Dienstleistungen des Unter-
nehmens in Zusammenhang stehen; 

(3) „Zulieferer“ ein Unternehmen, das einem anderen Unternehmen im Rahmen einer Ge-
schäftsbeziehung unmittelbar oder mittelbar ein Produkt, einen Teil eines Produktes o-
der eine Dienstleistung bereitstellt; 

(4) „Unterauftragnehmer“ alle Geschäftsbeziehungen, die eine Dienstleistung oder Tätigkeit 
durchführen, die zum Abschluss der Geschäfte eines Unternehmens beiträgt; 

(5) „Wertschöpfungskette“ alle Tätigkeiten, Geschäfte, Geschäftsbeziehungen und Investiti-
onsketten eines Unternehmens, einschließlich Einrichtungen, mit denen das Unterneh-
men direkt oder indirekt in einer vor- oder nachgelagerten Geschäftsbeziehung steht und 
die entweder 
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a) Produkte, Teile von Produkten oder Dienstleistungen bereitstellen, die zu den eige-
nen Produkten oder Dienstleistungen des Unternehmens beitragen, oder 

b) Produkte oder Dienstleistungen von dem Unternehmen erhalten; 
(6) „potenzielle oder tatsächliche nachteilige Auswirkung auf die Menschenrechte“ jede po-

tenzielle oder tatsächliche nachteilige Auswirkung, die möglicherweise die uneinge-
schränkte Wahrnehmung der Menschenrechte durch Personen oder Personengruppen in 
Bezug auf Menschenrechte, einschließlich der sozialen Rechte, Arbeitnehmer- und Ge-
werkschaftsrechte, beeinträchtigt, wie in Anhang xx dieser Richtlinie festgelegt; dieser 
Anhang wird regelmäßig überprüft und steht im Einklang mit den Zielen der EU im Be-
reich Menschenrechte; die Kommission wird befugt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 
17 zu erlassen, um die Liste im Anhang xx zu ändern; 

(7) „potenzielle oder tatsächliche nachteilige Auswirkung auf die Umwelt“ jeden Verstoß 
gegen international anerkannte Umweltstandards und in der Union geltende Umwelt-
standards, wie in Anhang xxx dieser Richtlinie festgelegt; dieser Anhang wird regelmäßig 
überprüft und steht im Einklang mit den Zielen der EU im Bereich Umweltschutz und 
Eindämmung des Klimawandels; die Kommission wird befugt, delegierte Rechtsakte ge-
mäß Artikel 17 zu erlassen, um die Liste im Anhang xxx zu ändern; 

(8) „potenzielle oder tatsächliche nachteilige Auswirkung auf die verantwortungsvolle Füh-
rung“ jede potenzielle oder tatsächliche nachteilige Auswirkung auf die verantwortungs-
volle Führung eines Landes, einer Region oder eines Gebiets, wie in Anhang xxxx dieser 
Richtlinie festgelegt; dieser Anhang wird regelmäßig überprüft und steht im Einklang mit 
den Zielen der EU im Bereich verantwortungsvolle Führung; die Kommission wird befugt, 
delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 17 zu erlassen, um die Liste im Anhang xxxx zu än-
dern; 

(9) „Kontrolle“ die Möglichkeit eines Unternehmens, einen bestimmenden Einfluss auf ein 
anderes Unternehmen auszuüben, insbesondere durch Eigentum oder das Recht zur 
Nutzung des gesamten oder eines Teils des Vermögens des letzteren Unternehmens o-
der durch Rechte oder Verträge oder andere Mittel, die unter Berücksichtigung aller tat-
sächlichen Gegebenheiten einen bestimmenden Einfluss auf die Zusammensetzung, das 
Abstimmungsverhalten oder die Beschlüsse der Entscheidungsgremien eines Unterneh-
mens gewähren; 

(10) „beitragen zu“ die Tatsache, dass die Tätigkeiten eines Unternehmens in Verbindung 
mit den Tätigkeiten anderer Unternehmen eine Auswirkung verursachen oder dass die 
Tätigkeiten des Unternehmens die Verursachung einer nachteiligen Auswirkung durch 
ein anderes Unternehmen veranlassen, erleichtern oder fördern. Der Beitrag muss er-
heblich sein, d. h. geringfügige oder unerhebliche Beiträge werden nicht berücksichtigt. 
Bei der Beurteilung, ob ein Beitrag als erheblich anzusehen ist und ob die Handlungen 
des Unternehmens die Verursachung einer nachteiligen Auswirkung durch ein anderes 
Unternehmen möglicherweise veranlasst, erleichtert oder gefördert haben, können 
mehrere Faktoren berücksichtigt werden. 
Folgende Faktoren können berücksichtigt werden: 
– das Ausmaß, in dem ein Unternehmen nachteilige Auswirkungen durch ein anderes 

Unternehmen begünstigen oder fördern kann, d. h. das Ausmaß, in dem die Tätigkeit 
das Risiko des Eintretens der Auswirkungen erhöht hat; 
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– das Ausmaß, in dem ein Unternehmen von der nachteiligen Auswirkung oder dem 
Potenzial für nachteilige Auswirkungen wissen konnte oder hätte wissen müssen, d. 
h. der Grad der Vorhersehbarkeit; 

– das Ausmaß, in dem eine der Tätigkeiten des Unternehmens die nachteilige Auswir-
kung tatsächlich gemildert oder das Risiko des Auftretens der Auswirkung verringert 
hat. 

Das bloße Bestehen einer Geschäftsbeziehung oder von Tätigkeiten, die die allgemeinen 
Voraussetzungen schaffen, unter denen nachteilige Auswirkungen eintreten können, 
stellt für sich genommen kein Beitragsverhältnis dar. Die betreffende Tätigkeit sollte das 
Risiko nachteiliger Auswirkungen erheblich erhöhen. 

Artikel 4 Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht 
1. Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften, um dafür zu sorgen, dass die Unternehmen in 

ihren Geschäften und Geschäftsbeziehungen im Hinblick auf die potenziellen oder tat-
sächlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Menschenrechte, die Umwelt und die ver-
antwortungsvolle Führung wirksame Sorgfalt walten lassen. 

2. Die Unternehmen werden fortlaufend alle ihnen möglichen Anstrengungen unterneh-
men, um die Art und den Kontext ihrer Tätigkeiten, auch geografisch, zu ermitteln und zu 
bewerten und um festzustellen, ob ihre Tätigkeiten und Geschäftsbeziehungen potenzi-
elle oder tatsächliche nachteilige Auswirkungen verursachen, zu ihnen beitragen oder di-
rekt mit ihnen verbunden sind, wobei eine risikobasierte Überwachungsmethodik ver-
wendet wird, die die Wahrscheinlichkeit, Schwere und Dringlichkeit potenzieller oder 
tatsächlicher Auswirkungen auf die Menschenrechte, die Umwelt oder die verantwor-
tungsvolle Führung berücksichtigt. 

3. Kommt ein großes Unternehmen, dessen gesamte direkte Geschäftsbeziehungen in der 
Union angesiedelt sind, oder ein kleines oder mittleres Unternehmen gemäß Absatz 2 zu 
dem Schluss, dass es keine potenziellen oder tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen 
auf die Menschenrechte, die Umwelt oder die verantwortungsvolle Führung verursacht, 
nicht zu einer solchen Auswirkung beiträgt und nicht in direktem Zusammenhang mit ei-
ner solchen Auswirkung steht, so veröffentlicht es eine entsprechende Erklärung ein-
schließlich seiner Risikobewertung und der einschlägigen Daten, Informationen und Me-
thoden, die zu dieser Schlussfolgerung geführt haben. Insbesondere kann dieses Unter-
nehmen zu dem Schluss kommen, dass es keine nachteiligen Auswirkungen auf die Men-
schenrechte, die Umwelt oder die verantwortungsvolle Führung hat, wenn die Ermitt-
lung der Auswirkungen und die Risikoanalyse ergeben, dass alle seine direkten Zulieferer 
im Einklang mit dieser Richtlinie die gebotene Sorgfalt walten lassen. Diese Erklärung 
wird überprüft, falls neue Risiken auftreten oder falls das Unternehmen neue Geschäfts-
beziehungen eingeht, die Risiken aufwerfen können. 

4. Sofern ein Unternehmen nicht gemäß den Absätzen 2 und 3 zu dem Schluss kommt, dass 
es keine potenziellen oder tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Menschen-
rechte, die Umwelt oder die verantwortungsvolle Führung verursacht, nicht zu einer sol-
chen Auswirkung beiträgt und nicht in direktem Zusammenhang mit einer solchen Aus-
wirkung steht, muss es eine Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht festlegen und 
wirksam umsetzen. Im Rahmen ihrer Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht müssen 
die Unternehmen 
i) die potenziellen oder tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Menschen-

rechte, die Umwelt und die verantwortungsvolle Führung, die in Übereinstimmung 
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mit Absatz 2 ermittelt und bewertet wurden und die bei seiner Tätigkeit und seinen 
Geschäftsbeziehungen wahrscheinlich auftreten, sowie den Grad ihrer Schwere, 
Wahrscheinlichkeit und Dringlichkeit und die einschlägigen Daten, Informationen und 
Methoden, die zu diesen Schlussfolgerungen geführt haben, angeben; 

ii) ihre Wertschöpfungskette erfassen und unter gebührender Berücksichtigung des Ge-
schäftsgeheimnisses einschlägige Informationen über die Wertschöpfungskette des 
Unternehmens offenlegen, zu denen Namen, Standorte, Arten der gelieferten Pro-
dukte und Dienstleistungen sowie andere einschlägige Informationen über Tochter-
unternehmen, Zulieferer und Geschäftspartner in seiner Wertschöpfungskette gehö-
ren können; 

iii) alle verhältnismäßigen und angemessenen Konzepte und Maßnahmen ergreifen und 
angeben, um potenzielle oder tatsächliche nachteilige Auswirkungen auf die Men-
schenrechte, die Umwelt oder die verantwortungsvolle Führung zu beenden, zu ver-
hindern oder zu verringern; 

iv) auf der Grundlage von Prinzip 17 der Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirt-
schaft und Menschenrechte eine Priorisierungsstrategie aufstellen, für den Fall, dass 
sie nicht in der Lage sind, alle potenziellen oder tatsächlichen nachteiligen Auswir-
kungen gleichzeitig zu bewältigen. Die Unternehmen berücksichtigen den Schwere-
grad, die Wahrscheinlichkeit und die Dringlichkeit der einzelnen potenziellen oder 
tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen auf die Menschenrechte, die Umwelt oder 
die verantwortungsvolle Führung, die Art und den Kontext ihrer Aktivitäten, auch ge-
ografisch, den Umfang der Risiken, ihr Ausmaß und die Frage, inwieweit sie möglich-
erweise unbehebbar sind, und greifen, falls notwendig, bei ihrer Bewältigung auf die 
Priorisierungsstrategie zurück. 

5. Die Unternehmen stellen sicher, dass ihre Geschäftsstrategie und ihre Konzepte mit ihrer 
Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in Einklang stehen. Die Unternehmen nehmen 
diesbezüglich Erklärungen in ihre Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht auf. 

6. Bei den Tochterunternehmen eines Unternehmens gilt die Verpflichtung, eine Strategie 
zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht aufzustellen, als erfüllt, wenn ihr Mutterunternehmen 
sie in die eigene Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht einschließt. 

7. Die Unternehmen gehen in ihrer Wertschöpfungskette mit einer Sorgfalt vor, die der 
Wahrscheinlichkeit und Schwere ihrer potenziellen oder tatsächlichen nachteiligen Aus-
wirkungen und ihrer spezifischen Umstände, insbesondere ihrer Branche, der Größe und 
Länge ihrer Wertschöpfungskette, der Größe des Unternehmens, seiner Kapazität, seinen 
Ressourcen und seiner Hebelwirkung angemessen und verhältnismäßig ist. 

8. Die Unternehmen stellen sicher, dass ihre Geschäftsbeziehungen Konzepte zu Men-
schenrechten, Umwelt und verantwortungsvoller Führung aufstellen und durchführen, 
die mit ihrer Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht im Einklang stehen, etwa durch 
Rahmenvereinbarungen, Vertragsklauseln, die Annahme von Verhaltenskodizes oder zer-
tifizierte und unabhängige Prüfungen. Die Unternehmen stellen sicher, dass durch ihre 
Einkaufspolitik keine potenziellen oder tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
Menschenrechte, die Umwelt oder die verantwortungsvolle Führung verursacht werden 
oder zu solchen beigetragen wird. 

9. Die Unternehmen überprüfen regelmäßig, ob die Unterauftragnehmer und Zulieferer 
ihren Verpflichtungen gemäß Absatz 8 nachkommen. 

Artikel 5 Einbeziehung von Interessenträgern 
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1. Die Mitgliedstaaten tragen Sorge dafür, dass die Unternehmen, wenn sie ihre Strategie 
zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht aufstellen und umsetzen, in gutem Glauben zielführen-
de, sinnvolle und sachkundige Gespräche mit einschlägigen Interessenträgern führen. 
Die Mitgliedstaaten stellen insbesondere das Recht der Gewerkschaften auf der entspre-
chenden Ebene sicher, einschließlich der branchenspezifischen, nationalen, europäischen 
und globalen Ebene, sowie das Recht der Arbeitnehmervertreter, an der Ausarbeitung 
und Umsetzung der Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht in gutem Glauben mit ih-
rem Unternehmen beteiligt zu werden. Die Unternehmen können den Gesprächen mit 
den am stärksten betroffenen Interessenträgern Vorrang einräumen. Die Unternehmen 
führen Gespräche und beteiligen Gewerkschaften und Arbeitnehmervertreter in einer 
Weise, die ihrer Größe sowie der Art und dem Zusammenhang ihrer Tätigkeit angemes-
sen ist. 

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Interessenträger das Recht haben, von dem 
Unternehmen zu verlangen, dass sie potenzielle oder tatsächliche nachteilige Auswir-
kungen auf die Menschenrechte, die Umwelt oder die verantwortungsvolle Führung, die 
für sie im Sinne von Absatz 1 relevant sind, erörtern. 

3. Das Unternehmen stellt sicher, dass betroffene oder potenziell betroffene Interessenträ-
ger nicht aufgrund einer Beteiligung an den in Absatz 1 genannten Gesprächen gefährdet 
werden. 

4. Die Arbeitnehmervertreter werden von dem Unternehmen gemäß den Richtlinien 
2002/14/EG1 und 2009/38/EG2 des Europäischen Parlaments und des Rates und der 
Richtlinie 2001/86/EG des Rates3 über seine Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht 
und deren Umsetzung unterrichtet, zu der sie einen Beitrag leisten können. Darüber hin-
aus ist das Recht auf Kollektivverhandlungen in vollem Umfang zu achten, wie es insbe-
sondere durch die IAO-Übereinkommen 87 und 98, die Europäische Menschenrechts-
konvention und die Europäische Sozialcharta des Europarates sowie die Beschlüsse des 
IAO-Ausschusses für Vereinigungsfreiheit, des Sachverständigenausschusses für die An-
wendung der Übereinkommen und Empfehlungen (CEACR) und des Europäischen Aus-
schusses für soziale Rechte des Europarates (ECSR) anerkannt wird. 

1 Richtlinie 2002/14/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur Festle-
gung eines allgemeinen Rahmens für die Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer in der Euro-
päischen Gemeinschaft (ABl. L 80 vom 23.3.2002, S. 29). 
2 Richtlinie 2009/38/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 6. Mai 2009 über die Einset-
zung eines Europäischen Betriebsrats oder die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und An-
hörung der Arbeitnehmer in gemeinschaftsweit operierenden Unternehmen und Unternehmensgrup-
pen (ABl. L 122 vom 16.5.2009, S. 28). 
3 Richtlinie 2001/86/EG des Rates vom 8. Oktober 2001 zur Ergänzung des Statuts der Europäischen 
Gesellschaft hinsichtlich der Beteiligung der Arbeitnehmer (ABl. L 294 vom 10.11.2001, S. 22). 

Artikel 6 Veröffentlichung und Mitteilung der Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht 
1. Die Mitgliedstaaten stellen unter gebührender Berücksichtigung des Geschäftsgeheim-

nisses sicher, dass Unternehmen ihre aktuelle Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht 
oder die Erklärung einschließlich der Risikobewertung gemäß Artikel 4 Absatz 3 öffentlich 
zugänglich und kostenlos abrufbar zur Verfügung stellen, insbesondere auf den Websites 
der Unternehmen. 

2. Die Unternehmen teilen ihre Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht ihren Arbeitneh-
mervertretern, den Gewerkschaften, Geschäftsbeziehungen sowie auf Antrag einer der 
gemäß Artikel 12 benannten zuständigen nationalen Behörden mit. 
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Die Unternehmen übermitteln den potenziell betroffenen Interessenträgern auf Anfrage 
und in einer Weise, die dem Kontext dieser Interessenträger angemessen ist, einschlägi-
ge Informationen über ihre Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht, z. B. unter Berück-
sichtigung der Amtssprache des Landes der Interessenträger. 

3. Die Mitgliedstaaten und die Kommission stellen sicher, dass die Unternehmen ihre Stra-
tegie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht oder die Erklärung, einschließlich der Risikobewer-
tung gemäß Artikel 4 Absatz 3 auf eine zentrale europäische Plattform hochladen, die 
von den zuständigen nationalen Behörden überwacht wird. Bei dieser Plattform könnte 
es sich um den einheitlichen europäischen Zugangspunkt handeln, der von der Kommis-
sion in ihrem jüngsten Aktionsplan für die Kapitalmarktunion COM(2020)0590 genannt 
wird. Die Kommission stellt ein standardisiertes Muster für das Hochladen der Strategien 
zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht auf die zentrale europäische Plattform bereit. 

Artikel 7 Offenlegung nichtfinanzieller und die Diversität betreffender Informationen 
Diese Richtlinie berührt nicht die Verpflichtungen, die bestimmten Unternehmen durch die 
Richtlinie 2013/34/EU auferlegt werden, in ihren Lagebericht eine nichtfinanzielle Erklärung 
aufzunehmen, die eine Beschreibung der von dem Unternehmen verfolgten Politik mindes-
tens in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelange, die Achtung der Menschen-
rechte, die Bekämpfung von Korruption und Bestechung und die angewandten Verfahren zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht enthält. 
Artikel 8 Evaluierung und Überarbeitung der Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht 
1. Die Unternehmen evaluieren mindestens einmal jährlich die Wirksamkeit und Angemes-

senheit ihrer Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht und ihrer Umsetzung und über-
arbeiten sie entsprechend, wenn aufgrund der Evaluierung eine Überarbeitung für not-
wendig erachtet wird. 

2. Die Evaluierung und Überarbeitung der Strategie zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht erfolgt 
in Absprache mit den Interessenträgern und unter Einbeziehung der Gewerkschaften 
und Arbeitnehmervertreter in derselben Weise wie bei der Festlegung der Strategie zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht gemäß Artikel 4. 

Artikel 9 Beschwerdeverfahren 
1. Die Unternehmen stellen sowohl als Frühwarnmechanismus zur Risikoerkennung als 

auch als Schlichtungssystem ein Beschwerdeverfahren bereit, das es allen Interessenträ-
gern ermöglicht, begründete Bedenken hinsichtlich des Vorliegens einer potenziellen o-
der tatsächlichen nachteiligen Auswirkung auf die Menschenrechte, die Umwelt oder die 
verantwortungsvolle Führung zu äußern. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Un-
ternehmen in die Lage versetzt werden, einen derartigen Mechanismus durch Koopera-
tionsvereinbarungen mit anderen Unternehmen oder Organisationen, durch Teilnahme 
an auf vielen Interessenträgern beruhenden Beschwerdemechanismen oder durch Bei-
tritt zu einer globalen Rahmenvereinbarung zu ermöglichen. 

2. Beschwerdeverfahren müssen rechtmäßig, barrierefrei, vorhersagbar, sicher, gerecht, 
transparent, rechtskompatibel und anpassungsfähig sein, wie in den Wirksamkeitskrite-
rien für außergerichtliche Beschwerdeverfahren in Prinzip 31 der Leitprinzipien der Ver-
einten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte und der Allgemeinen Bemerkung 
Nr. 16 des Ausschusses der Vereinten Nationen für die Rechte des Kindes festgelegt. Die-
se Mechanismen müssen die Möglichkeit vorsehen, anonym oder vertraulich Bedenken 
vorzubringen, je nachdem, was im Einklang mit dem nationalen Recht angemessen ist. 
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3. Das Beschwerdeverfahren ermöglicht es sowohl bei Warnungen als auch bei Äußerungen 
von Bedenken rasch und wirksam gegenüber den Interessenträgern zu reagieren. 

4. Die Unternehmen erstatten Bericht über die im Rahmen ihrer Beschwerdeverfahren vor-
gebrachten begründeten Bedenken und berichten regelmäßig über die hierbei erzielten 
Fortschritte. Alle Informationen werden in einer Weise veröffentlicht, die die Sicherheit 
der Interessenträger nicht gefährdet, auch durch die Nichtoffenlegung ihrer Identität. 

5. Über Beschwerdeverfahren dürfen dem Unternehmen Vorschläge dazu unterbreitet 
werden, wie potenzielle oder tatsächliche nachteilige Auswirkungen angegangen werden 
können. 

6. Bei der Entwicklung von Beschwerdemechanismen treffen die Unternehmen Entschei-
dungen auf der Grundlage der Standpunkte der Interessenträger. 

7. Die Inanspruchnahme eines Beschwerdemechanismus schließt nicht aus, dass Beschwer-
deführer Zugang zu gerichtlichen Mechanismen haben. 

Artikel 10 Außergerichtliche Rechtsbehelfe 
1. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass ein Unternehmen, das feststellt, dass es eine 

nachteilige Auswirkung verursacht oder dazu beigetragen hat, für einen Abhilfeprozess 
sorgt oder daran mitwirkt. Stellt ein Unternehmen fest, dass es in unmittelbarem Zu-
sammenhang mit einer nachteiligen Auswirkung auf die Menschenrechte, die Umwelt 
oder die verantwortungsvolle Führung steht, so wirkt es nach bestem Wissen und Gewis-
sen beim Abhilfeprozess mit. 

2. Der Rechtsbehelf kann als Ergebnis einer Schlichtung im Rahmen des Beschwerdeverfah-
rens gemäß Artikel 9 vorgeschlagen werden. 

3. Der Rechtsbehelf wird in Absprache mit den betroffenen Interessenträgern festgelegt 
und kann aus einer der folgenden Abhilfemaßnahmen bestehen: finanzielle oder nichtfi-
nanzielle Entschädigung, Wiedereinstellung, öffentliche Entschuldigung, Rückerstattung, 
Rehabilitation oder ein Beitrag zu einer Untersuchung. 

4. Die Unternehmen verhindern, dass zusätzliche Schäden entstehen, indem sie garantie-
ren, dass der betreffende Schaden nicht wiederholt wird. 

5. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass der Vorschlag eines Unternehmens für Abhilfe die 
betroffenen Interessenträger nicht daran hindert, zivilrechtliche Verfahren nach nationa-
lem Recht einzuleiten. Insbesondere sind Opfer weder verpflichtet, außergerichtliche 
Rechtsbehelfe einzulegen, bevor sie eine Klage bei einem Gericht einreichen, noch darf 
durch laufende Verfahren vor einem Beschwerdeverfahren der Zugang der Opfer zu ei-
nem Gericht behindert werden. Entscheidungen, die von einem Beschwerdeverfahren 
erlassen werden, werden von den Gerichten gebührend geprüft, sind jedoch für sie nicht 
bindend. 

Artikel 11 Branchenspezifische Aktionspläne zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht 
1. Die Mitgliedstaaten können die Annahme freiwilliger branchenspezifischer oder bran-

chenübergreifender Aktionspläne zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht auf nationaler Ebene 
oder auf Unionsebene fördern, die darauf abzielen, die Strategien der Unternehmen zur 
Erfüllung der Sorgfaltspflicht zu koordinieren. 
Unternehmen, die an branchenspezifischen oder branchenübergreifenden Aktionsplänen 
zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht teilnehmen, sind nicht von den in dieser Richtlinie fest-
gelegten Verpflichtungen ausgenommen. 
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2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass einschlägige Interessenträger, insbesondere Ge-
werkschaften, Arbeitnehmervertreter und Organisationen der Zivilgesellschaft, das Recht 
haben, sich an der Festlegung branchenspezifischer Aktionspläne zur Erfüllung der Sorg-
faltspflicht zu beteiligen, ohne dass die Pflicht jedes Unternehmens zur Einhaltung der 
Anforderungen gemäß Artikel 5 berührt wird. 

3. Die branchenspezifischen Aktionspläne zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht können ein ein-
ziges gemeinsames Beschwerdeverfahren für die zum jeweiligen Geltungsbereich gehö-
renden Unternehmen enthalten. Das Beschwerdeverfahren muss mit Artikel 9 dieser 
Richtlinie in Einklang stehen. 

4. Die Entwicklung branchenspezifischer Beschwerdemechanismen wird durch den Stand-
punkt der Interessenträger untermauert. 

Artikel 12 Aufsicht 
1. Jeder Mitgliedstaat benennt eine oder mehrere zuständige nationale Behörden, die für 

die Aufsicht über die Anwendung dieser Richtlinie in ihrer in nationales Recht umgesetz-
ten Form und für die Verbreitung bewährter Verfahren zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht 
zuständig sind. 

2. Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die gemäß Absatz 1 benannten zuständigen nati-
onalen Behörden unabhängig sind und über die erforderlichen personellen, technischen 
und finanziellen Ressourcen, Räumlichkeiten, Infrastrukturen und Fachkenntnisse verfü-
gen, um ihre Aufgaben wirksam wahrnehmen zu können. 

3. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Namen und Anschriften der zuständigen 
Behörden bis zum ... [Datum der Umsetzung dieser Richtlinie] mit. Die Mitgliedstaaten 
unterrichten die Kommission über etwaige Änderungen bei den Namen oder Anschriften 
der zuständigen Behörden. 

4. Die Kommission veröffentlicht – unter anderem im Internet – ein Verzeichnis der zustän-
digen Behörden. Die Kommission sorgt für die laufende Aktualisierung dieses Verzeich-
nisses. 

Artikel 13 Untersuchungen zu Unternehmen 
1. Die in Artikel 14 genannten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten sind befugt, Un-

tersuchungen durchzuführen um sicherzustellen, dass die Unternehmen die in dieser 
Richtlinie festgelegten Verpflichtungen einhalten, einschließlich Unternehmen, die er-
klärt haben, dass sie keine potenziellen oder tatsächlichen nachteiligen Auswirkungen 
auf die Menschenrechte, die Umwelt oder die verantwortungsvolle Unternehmensfüh-
rung festgestellt haben. Diese zuständigen Behörden sind befugt, Kontrollen von Unter-
nehmen vorzunehmen und Befragungen von betroffenen oder potenziell betroffenen 
Beteiligten oder deren Vertretern durchzuführen. Diese Kontrollen können eine Überprü-
fung der Strategie des Unternehmens zur Erfüllung der Sorgfaltspflicht, der Funktions-
weise des Beschwerdemechanismus und Kontrollen vor Ort umfassen. 
Die Unternehmen leisten jede erforderliche Unterstützung, um den zuständigen Behör-
den die Durchführung ihrer Untersuchungen zu erleichtern. 

2. Die in Absatz 1 genannten Untersuchungen werden entweder nach einem risikobasierten 
Ansatz oder in dem Fall durchgeführt, dass eine zuständige Behörde im Besitz einschlägi-
ger Informationen über einen mutmaßlichen Verstoß eines Unternehmens gegen die in 
dieser Richtlinie vorgesehenen Verpflichtungen ist, auch auf der Grundlage begründeter 
und berechtigter Bedenken Dritter. 
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3. Die Kommission und die in Artikel 12 genannten zuständigen Behörden der Mitgliedstaa-
ten erleichtern Dritten die Äußerung begründeter und berechtigter Bedenken im Sinne 
von Absatz 2 des vorliegenden Artikels durch Maßnahmen wie harmonisierte Formulare 
für die Äußerung von Bedenken. Die Kommission und die zuständigen Behörden stellen 
sicher, dass der Beschwerdeführer das Recht hat zu verlangen, dass seine Bedenken im 
Einklang mit dem nationalen Recht vertraulich oder anonym bleiben. Die in Artikel 12 
genannten zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten stellen sicher, dass dieses Formu-
lar auch elektronisch ausgefüllt werden kann. 

4. Die zuständige Behörde unterrichtet den Beschwerdeführer innerhalb einer angemesse-
nen Frist über den Fortgang und das Ergebnis der Untersuchung, insbesondere wenn ei-
ne weitere Untersuchung oder Koordinierung mit einer anderen Aufsichtsbehörde erfor-
derlich ist. 

5. Stellt eine zuständige Behörde infolge der nach Absatz 1 getroffenen Maßnahmen eine 
Nichteinhaltung dieser Richtlinie fest, räumt sie dem betroffenen Unternehmen eine an-
gemessene Frist ein, um Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, wenn solche Maßnahmen 
möglich sind. 

6. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass, wenn die Nichteinhaltung dieser Richtlinie un-
mittelbar zu einem nicht wiedergutzumachenden Schaden führen könnte, angeordnet 
werden kann, dass das betreffende Unternehmen einstweilige Maßnahmen ergreift oder 
– unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit – vorübergehend seine Tätig-
keit aussetzt. Bei Unternehmen, die dem Recht eines Nichtmitgliedstaats unterliegen und 
im Binnenmarkt tätig sind, kann die vorübergehende Aussetzung der Tätigkeit ein Verbot 
der Tätigkeit im Binnenmarkt bedeuten. 

7. Die Mitgliedstaaten sehen Sanktionen gemäß Artikel 18 für Unternehmen vor, die inner-
halb der eingeräumten Frist keine Abhilfemaßnahmen ergreifen. Die zuständigen natio-
nalen Behörden sind befugt, Geldbußen zu verhängen. 

8. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die zuständigen nationalen Behörden Aufzeich-
nungen über die in Absatz 1 genannten Untersuchungen, in denen insbesondere die Art 
und das Ergebnis der Untersuchungen festgehalten werden, sowie über etwaige Mittei-
lungen über Abhilfemaßnahmen nach Absatz 5 führen. Die zuständigen Behörden veröf-
fentlichen unter gebührender Wahrung des Geschäftsgeheimnisses einen jährlichen Tä-
tigkeitsbericht zu den schwerwiegendsten Verstößen und der Art und Weise, wie mit 
ihnen umgegangen wurde. 

Artikel 14 Leitlinien 
1. Um Klarheit und Sicherheit für Unternehmen zu schaffen und die Kohärenz ihrer Verfah-

ren sicherzustellen, veröffentlicht die Kommission in Absprache mit den Mitgliedstaaten 
und der OECD und mit Unterstützung der Agentur der Europäischen Union für Grund-
rechte, der Europäischen Umweltagentur und der Exekutivagentur für kleine und mittle-
re Unternehmen allgemeine unverbindliche Leitlinien für Unternehmen, in denen darge-
legt wird, wie den in dieser Richtlinie festgelegten Sorgfaltspflichten am besten nachge-
kommen werden kann. Diese Leitlinien enthalten praktische Anleitungen dazu, wie je 
nach Größe und Sektor des Unternehmens bei den Sorgfaltspflichten in Bezug auf Aus-
wirkungen, Sektoren und geografische Gebiete die Verhältnismäßigkeit gewahrt und die 
Priorisierung vorgenommen werden kann. Die Leitlinien werden spätestens ... [18 Mona-
te nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] zur Verfügung gestellt. 
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2. Die Kommission kann in Absprache mit den Mitgliedstaaten und der OECD und mit Un-
terstützung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, der Europäischen 
Umweltagentur und der Exekutivagentur für kleine und mittlere Unternehmen spezifi-
sche unverbindliche Leitlinien für Unternehmen ausarbeiten, die in bestimmten Bran-
chen tätig sind. 

3. Bei der Ausarbeitung der in den Absätzen 1 und 2 genannten unverbindlichen Leitlinien 
sind die Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte, die 
Dreigliedrige Grundsatzerklärung der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über 
multinationale Unternehmen und Sozialpolitik, der OECD-Leitfaden für die Erfüllung der 
Sorgfaltspflicht für verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln, die OECD-
Leitsätze für multinationale Unternehmen, der OECD-Leitfaden für die Erfüllung der Sorg-
faltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lieferketten für Minerale, der OECD-
Leitfaden für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht zur Förderung verantwortungsvoller Lie-
ferketten in der Bekleidungs- und Schuhwarenindustrie, die OECD-Leitlinien für verant-
wortliches Geschäftsgebaren institutioneller Anleger, der Bericht der OECD zum Thema 
„Due Diligence for Responsible Corporate Lending and Securities Underwriting“ (Sorg-
faltspflicht zur verantwortungsvollen Kreditvergabe an Unternehmen und Emission von 
Wertpapieren) und die OECD-FAO-Leitlinien für verantwortungsvolle landwirtschaftliche 
Lieferketten, die in der allgemeinen Bemerkung Nr. 16 des Ausschusses der Vereinten 
Nationen für die Rechte des Kindes festgelegten staatlichen Verpflichtungen in Bezug auf 
die Auswirkungen des Unternehmenssektors auf die Rechte von Kindern sowie die 
Grundsätze von UNICEF zum Schutz und zur Förderung von Kinderrechten durch Unter-
nehmen gebührend zu berücksichtigen. Die Kommission überprüft regelmäßig die Eig-
nung ihrer Leitlinien und passt sie an neue bewährte Verfahren an. 

4. Länderdatenblätter werden von der Kommission regelmäßig aktualisiert und öffentlich 
zugänglich gemacht, um aktuelle Informationen über die von jedem Handelspartner der 
Union ratifizierten internationalen Übereinkommen und Verträge bereitzustellen. Die 
Kommission sammelt und veröffentlicht Handels- und Zolldaten über die Herkunft von 
Rohstoffen, Zwischen- und Endprodukten und veröffentlicht Informationen über poten-
zielle oder tatsächliche Risiken in Bezug auf Menschenrechte, Umwelt und Unterneh-
mensführung, die mit bestimmten Ländern oder Regionen, Sektoren und Teilsektoren 
sowie Produkten verbunden sind. 

Artikel 15 Spezifische Maßnahmen zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen 
1. Die Mitgliedstaaten tragen dafür Sorge, dass ein spezielles Portal für kleine und mittlere 

Unternehmen zur Verfügung steht, auf dem sie um Beratung ersuchen und zusätzliche 
Unterstützung und Informationen darüber erhalten können, wie sie ihren Sorgfaltspflich-
ten am besten nachkommen können. 

2. Mit Blick auf die Erfüllung ihrer Sorgfaltspflichten kommen kleine und mittlere Unter-
nehmen für eine finanzielle Unterstützung im Rahmen der Unionsprogramme zur Unter-
stützung kleiner und mittlerer Unternehmen in Betracht. 

Artikel 16 Zusammenarbeit auf Unionsebene 
1. Die Kommission richtet ein Europäisches Netz der für die Erfüllung der Sorgfaltspflicht 

zuständigen Behörden ein, um gemeinsam mit den in Artikel 12 genannten zuständigen 
nationalen Behörden die Koordinierung und Konvergenz der Regulierungs-, Untersu-
chungs- und Aufsichtsverfahren sowie den Informationsaustausch zu erleichtern und die 
Leistung der zuständigen nationalen Behörden zu überwachen. 
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Die zuständigen nationalen Behörden arbeiten zusammen, um die Erfüllung der in dieser 
Richtlinie vorgesehenen Verpflichtungen durchzusetzen. 

2. Die Kommission veröffentlicht mit der Unterstützung der Agentur der Europäischen Uni-
on für Grundrechte, der Europäischen Umweltagentur und der Exekutivagentur für klei-
ne und mittlere Unternehmen auf der Grundlage der Informationen, die von den zustän-
digen nationalen Behörden und in Zusammenarbeit mit anderen Sachverständigen und 
Interessenträgern des öffentlichen Sektors genutzt werden, einen jährlichen Anzeiger 
hinsichtlich der Sorgfaltspflicht. 

Artikel 17 Ausübung der Befugnisübertragung 
1. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kommission unter den in diesem 

Artikel festgelegten Bedingungen übertragen. 
2. Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemäß Artikel 3 wird der Kommission für 

einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem ... [Datum des Inkrafttretens dieser Richtlinie] 
übertragen. 

3. Die Befugnisübertragung gemäß Artikel 3 kann vom Europäischen Parlament oder vom 
Rat jederzeit widerrufen werden. Ein Beschluss über den Widerruf beendet die Übertra-
gung der in dem betreffenden Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach 
seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union oder zu einem im Be-
schluss über den Widerruf angegebenen späteren Zeitpunkt wirksam. Die Gültigkeit de-
legierter Rechtsakte, die bereits in Kraft sind, wird davon nicht berührt. 

4. Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die Kommission im Einklang mit 
den in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 13. April 2016 über bessere Rechtset-
zung enthaltenen Grundsätzen die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sach-
verständigen. 

5. Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlässt, übermittelt sie ihn gleichzei-
tig dem Europäischen Parlament und dem Rat. 

6. Ein delegierter Rechtsakt, der gemäß Artikel 3 erlassen wurde, tritt nur in Kraft, wenn 
weder das Europäische Parlament noch der Rat innerhalb einer Frist von zwei Monaten 
nach Übermittlung dieses Rechtsakts an das Europäische Parlament und den Rat Ein-
wände erhoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Europäische Parlament und 
der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie keine Einwände erheben wer-
den. Auf Initiative des Europäischen Parlaments oder des Rates wird diese Frist um drei 
Monate verlängert. 

Artikel 18 Sanktionen 
1. Die Mitgliedstaaten legen angemessene Sanktionen für Verstöße gegen die aufgrund 

dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Vorschriften fest und treffen alle erforderli-
chen Maßnahmen um sicherzustellen, dass die Sanktionen durchgesetzt werden. Die 
Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und der Schwere 
der begangenen Verstöße sowie der Tatsache Rechnung tragen, ob der Verstoß wieder-
holt begangen wurde oder nicht. 

2. Die zuständigen nationalen Behörden können insbesondere verhältnismäßige Geldbußen 
verhängen, die auf der Grundlage des Umsatzes eines Unternehmens berechnet werden, 
Unternehmen vorübergehend oder auf unbestimmte Zeit von öffentlichen Aufträgen, 
von staatlichen Beihilfen und von öffentlichen Förderregelungen, einschließlich Regelun-
gen, die sich auf Exportkreditagenturen und -darlehen stützen, ausschließen, auf die Be-
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schlagnahme von Waren zurückgreifen und andere geeignete Verwaltungssanktionen 
verhängen. 

Artikel 19 Zivilrechtliche Haftung 
1. Die Tatsache, dass ein Unternehmen seinen Sorgfaltspflichten nachkommt, entbindet 

das Unternehmen nicht von der Haftung, die es nach nationalem Recht treffen kann. 
2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass sie über eine Haftungsregelung verfügen, nach 

der Unternehmen nach innerstaatlichem Recht für Schäden aufgrund potenzieller oder 
tatsächlicher nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte, die Umwelt oder die 
verantwortungsvolle Unternehmensführung, die sie oder von ihnen kontrollierte Unter-
nehmen durch Handlungen oder Unterlassungen verursacht oder zu denen sie beigetra-
gen haben, haftbar gemacht werden können und für Abhilfe sorgen müssen. 

3. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass ihre Haftungsregelung gemäß Absatz 2 so be-
schaffen ist, dass Unternehmen, die nachweisen, dass sie im Einklang mit dieser Richtli-
nie alle gebotene Sorgfalt haben walten lassen, um den betreffenden Schaden zu ver-
meiden, oder dass der Schaden auch dann eingetreten wäre, wenn alle gebotene Sorg-
falt angewandt worden wäre, nicht für diesen Schaden haftbar gemacht werden können. 

4. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verjährungsfrist für die Geltendmachung zivil-
rechtlicher Haftungsansprüche für Schäden, die sich aus nachteiligen Auswirkungen auf 
die Menschenrechte und die Umwelt ergeben, angemessen ist. 

Artikel 20 Internationales Privatrecht 
Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass davon ausgegangen wird, dass die einschlägigen 
Bestimmungen dieser Richtlinie Eingriffsnormen im Sinne des Artikels 16 der Verordnung 
(EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates1 sind.. 

1 Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Juli 2007 über 
das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht („Rom II“) (ABl. L 199 vom 
31.7.2007, S. 40). 

Artikel 21 Umsetzung 
1. Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die erfor-

derlich sind, um dieser Richtlinie bis ... [binnen 24 Monate nach dem Inkrafttreten dieser 
Richtlinie] nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in Kenntnis. 

2. Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 
durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf die vorliegende Richtlinie 
Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

3. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten nationalen Vor-
schriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

Artikel 22 Inkrafttreten 
Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Euro-
päischen Union in Kraft. 

  



Zur Behandlung des Themas „Arbeit, Wirtschaft, Menschenrechte“ im 
Koalitionsvertrag 2021 – 2025 der Ampel-Koalition v. 24.11.2021 

Stand: 30.11.21  S. 49 

C. Nationale Bezugsdokumente 
C.1. Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschen-

rechtsverletzungen in Lieferketten 
(Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) 

Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen 
§ 1 Anwendungsbereich 
(1) Dieses Gesetz ist anzuwenden auf Unternehmen ungeachtet ihrer Rechtsform, die 
1. ihre Hauptverwaltung, ihre Hauptniederlassung, ihren Verwaltungssitz oder ihren sat-

zungsmäßigen Sitz im Inland haben und 
2. in der Regel mindestens 3 000 Arbeitnehmer im Inland beschäftigen; ins Ausland ent-

sandte Arbeitnehmer sind erfasst. 
Abweichend von Satz 1 Nummer 1 ist dieses Gesetz auch anzuwenden auf Unternehmen 
ungeachtet ihrer Rechtsform, die 
1. eine Zweigniederlassung gemäß § 13d des Handelsgesetzbuchs im Inland haben und 
2. in der Regel mindestens 3 000 Arbeitnehmer im Inland beschäftigen. 
Ab dem 1. Januar 2024 betragen die in Satz 1 Nummer 2 und Satz 2 Nummer 2 vorgesehe-
nen Schwellenwerte jeweils 1 000 Arbeitnehmer. 
(2) Leiharbeitnehmer sind bei der Berechnung der Arbeitnehmerzahl (Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 und Satz 2 Nummer 2) des Entleihunternehmens zu berücksichtigen, wenn die Ein-
satzdauer sechs Monate übersteigt. 
(3) Innerhalb von verbundenen Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes) sind die im Inland 
beschäftigten Arbeitnehmer sämtlicher konzernangehöriger Gesellschaften bei der Berech-
nung der Arbeitnehmerzahl (Absatz 1 Satz 1 Nummer 2) der Obergesellschaft zu berücksich-
tigen; ins Ausland entsandte Arbeitnehmer sind erfasst. 
§ 2 Begriffsbestimmungen 
(1) Geschützte Rechtspositionen im Sinne dieses Gesetzes sind solche, die sich aus den in 
den Nummern 1 bis 11 der Anlage aufgelisteten Übereinkommen zum Schutz der Menschen-
rechte ergeben. 
(2) Ein menschenrechtliches Risiko im Sinne dieses Gesetzes ist ein Zustand, bei dem auf-
grund tatsächlicher Umstände mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Verstoß gegen eines 
der folgenden Verbote droht: 
1. das Verbot der Beschäftigung eines Kindes unter dem Alter, mit dem nach dem Recht des 

Beschäftigungsortes die Schulpflicht endet, wobei das Beschäftigungsalter 15 Jahre nicht 
unterschreiten darf; dies gilt nicht, wenn das Recht des Beschäftigungsortes hiervon in 
Übereinstimmung mit Artikel 2 Absatz 4 sowie den Artikeln 4 bis 8 des Übereinkommens 
Nr. 138 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 26. Juni 1973 über das Mindestalter 
für die Zulassung zur Beschäftigung (BGBl. 1976 II S. 201, 202) abweicht; 

2. das Verbot der schlimmsten Formen der Kinderarbeit für Kinder unter 18 Jahren; dies 
umfasst gemäß Artikel 3 des Übereinkommens Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorga-
nisation vom 17. Juni 1999 über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291): 
a) alle Formen der Sklaverei oder alle sklavereiähnlichen Praktiken, wie den Verkauf von 

Kindern und den Kinderhandel, Schuldknechtschaft und Leibeigenschaft sowie 
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Zwangs- oder Pflichtarbeit, einschließlich der Zwangs- oder Pflichtrekrutierung von 
Kindern für den Einsatz in bewaffneten Konflikten, 

b) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zur Prostitution, zur Herstel-
lung von Pornographie oder zu pornographischen Darbietungen, 

c) das Heranziehen, Vermitteln oder Anbieten eines Kindes zu unerlaubten Tätigkeiten, 
insbesondere zur Gewinnung von und zum Handel mit Drogen, 

d) Arbeit, die ihrer Natur nach oder aufgrund der Umstände, unter denen sie verrichtet 
wird, voraussichtlich für die Gesundheit, die Sicherheit oder die Sittlichkeit von Kin-
dern schädlich ist; 

3. das Verbot der Beschäftigung von Personen in Zwangsarbeit; dies umfasst jede Arbeits-
leistung oder Dienstleistung, die von einer Person unter Androhung von Strafe verlangt 
wird und für die sie sich nicht freiwillig zur Verfügung gestellt hat, etwa in Folge von 
Schuldknechtschaft oder Menschenhandel; ausgenommen von der Zwangsarbeit sind 
Arbeits- oder Dienstleistungen, die mit Artikel 2 Absatz 2 des Übereinkommens Nr. 29 
der Internationalen Arbeitsorganisation vom 28. Juni 1930 über Zwangs- oder Pflichtar-
beit (BGBl. 1956 II S. 640, 641) oder mit Artikel 8 Buchstabe b und c des Internationen 
Paktes vom 19. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte (BGBl. 1973 II S. 
1533, 1534) vereinbar sind; 

4. das Verbot aller Formen der Sklaverei, sklavenähnlicher Praktiken, Leibeigenschaft oder 
anderer Formen von Herrschaftsausübung oder Unterdrückung im Umfeld der Arbeits-
stätte, etwa durch extreme wirtschaftliche oder sexuelle Ausbeutung und Erniedrigun-
gen; 

5. das Verbot der Missachtung der nach dem Recht des Beschäftigungsortes geltenden 
Pflichten des Arbeitsschutzes, wenn hierdurch die Gefahr von Unfällen bei der Arbeit o-
der arbeitsbedingte Gesundheitsgefahren entstehen, insbesondere durch: 
a) offensichtlich ungenügende Sicherheitsstandards bei der Bereitstellung und der In-

standhaltung der Arbeitsstätte, des Arbeitsplatzes und der Arbeitsmittel, 
b) das Fehlen geeigneter Schutzmaßnahmen, um Einwirkungen durch chemische, physi-

kalische oder biologische Stoffe zu vermeiden, 
c) das Fehlen von Maßnahmen zur Verhinderung übermäßiger körperlicher und geisti-

ger Ermüdung, insbesondere durch eine ungeeignete Arbeitsorganisation in Bezug 
auf Arbeitszeiten und Ruhepausen oder 

d) die ungenügende Ausbildung und Unterweisung von Beschäftigten; 
6. das Verbot der Missachtung der Koalitionsfreiheit, nach der 

a) Arbeitnehmer sich frei zu Gewerkschaften zusammenzuschließen oder diesen beitre-
ten können, 

b) die Gründung, der Beitritt und die Mitgliedschaft zu einer Gewerkschaft nicht als 
Grund für ungerechtfertigte Diskriminierungen oder Vergeltungsmaßnahmen genutzt 
werden dürfen, 

c) Gewerkschaften sich frei und in Übereinstimmung mit dem Recht des Beschäftigung-
sortes betätigen dürfen; dieses umfasst das Streikrecht und das Recht auf Kollektiv-
verhandlungen; 

7. das Verbot der Ungleichbehandlung in Beschäftigung, etwa aufgrund von nationaler und 
ethnischer Abstammung, sozialer Herkunft, Gesundheitsstatus, Behinderung, sexueller 
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Orientierung, Alter, Geschlecht, politischer Meinung, Religion oder Weltanschauung, so-
fern diese nicht in den Erfordernissen der Beschäftigung begründet ist; eine Ungleichbe-
handlung umfasst insbesondere die Zahlung ungleichen Entgelts für gleichwertige Arbeit; 

8. das Verbot des Vorenthaltens eines angemessenen Lohns; der angemessene Lohn ist 
mindestens der nach dem anwendbaren Recht festgelegte Mindestlohn und bemisst sich 
ansonsten nach dem Recht des Beschäftigungsortes; 

9. das Verbot der Herbeiführung einer schädlichen Bodenveränderung, Gewässerverunrei-
nigung, Luftverunreinigung, schädlichen Lärmemission oder eines übermäßigen Wasser-
verbrauchs, die 
a) die natürlichen Grundlagen zum Erhalt und der Produktion von Nahrung erheblich 

beeinträchtigt, 
b) einer Person den Zugang zu einwandfreiem Trinkwasser verwehrt, 
c) einer Person den Zugang zu Sanitäranlagen erschwert oder zerstört oder 
d) die Gesundheit einer Person schädigt; 

10. das Verbot der widerrechtlichen Zwangsräumung und das Verbot des widerrechtlichen 
Entzugs von Land, von Wäldern und Gewässern bei dem Erwerb, der Bebauung oder an-
derweitigen Nutzung von Land, Wäldern und Gewässern, deren Nutzung die Lebens-
grundlage einer Person sichert; 

11. das Verbot der Beauftragung oder Nutzung privater oder öffentlicher Sicherheitskräfte 
zum Schutz des unternehmerischen Projekts, wenn aufgrund mangelnder Unterweisung 
oder Kontrolle seitens des Unternehmens bei dem Einsatz der Sicherheitskräfte 
a) das Verbot von Folter und grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behand-

lung missachtet wird, 
b) Leib oder Leben verletzt werden oder 
c) die Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit beeinträchtigt werden; 

12. das Verbot eines über die Nummern 1 bis 11 hinausgehenden Tuns oder pflichtwidrigen 
Unterlassens, das unmittelbar geeignet ist, in besonders schwerwiegender Weise eine 
geschützte Rechtsposition zu beeinträchtigen und dessen Rechtswidrigkeit bei verständi-
ger Würdigung aller in Betracht kommenden Umstände offensichtlich ist. 

(3) Ein umweltbezogenes Risiko im Sinne dieses Gesetzes ist ein Zustand, bei dem auf Grund 
tatsächlicher Umstände mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ein Verstoß gegen eines der 
folgenden Verbote droht: 
1. das Verbot der Herstellung von mit Quecksilber versetzten Produkten gemäß Artikel 4 

Absatz 1 und Anlage A Teil I des Übereinkommens von Minamata vom 10. Oktober 2013 
über Quecksilber (BGBl. 2017 II S. 610, 611) (Minamata-Übereinkommen); 

2. das Verbot der Verwendung von Quecksilber und Quecksilberverbindungen bei Herstel-
lungsprozessen im Sinne des Artikels 5 Absatz 2 und Anlage B Teil I des Minamata-
Übereinkommens ab dem für die jeweiligen Produkte und Prozesse im Übereinkommen 
festgelegten Ausstiegsdatum; 

3. das Verbot der Behandlung von Quecksilberabfällen entgegen den Bestimmungen des 
Artikels 11 Absatz 3 des Minamata-Übereinkommens; 

4. das Verbot der Produktion und Verwendung von Chemikalien nach Artikel 3 Absatz 1 
Buchstabe a und Anlage A des Stockholmer Übereinkommens vom 23. Mai 2001 über 
persistente organische Schadstoffe (BGBl. 2002 II S. 803, 804) (POPs-Übereinkommen), 
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zuletzt geändert durch den Beschluss vom 6. Mai 2005 (BGBl. 2009 II S. 1060, 1061), in 
der Fassung der Verordnung (EU) 2019/1021 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe (ABl. L 169 vom 26.5.2019, S. 
45), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2021/277 der Kommission vom 16. 
Dezember 2020 (ABl. L 62 vom 23.2.2021, S. 1) geändert worden ist; 

5. das Verbot der nicht umweltgerechten Handhabung, Sammlung, Lagerung und Entsor-
gung von Abfällen nach den Regelungen, die in der anwendbaren Rechtsordnung nach 
den Maßgaben des Artikels 6 Absatz 1 Buchstabe d Ziffer i und ii des POPs-
Übereinkommens gelten; 

6. das Verbot der Ausfuhr gefährlicher Abfälle im Sinne des Artikel 1 Absatz 1 und anderer 
Abfälle im Sinne des Artikel 1 Absatz 2 des Basler Übereinkommens über die Kontrolle 
der grenzüberschreitenden Verbringung gefährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung vom 
22. März 1989 (BGBl. 1994 II S. 2703, 2704) (Basler Übereinkommen), zuletzt geändert 
durch die Dritte Verordnung zur Änderung von Anlagen zum Basler Übereinkommen vom 
22. März 1989 vom 6. Mai 2014 (BGBl. II S. 306, 307), und im Sinne der Verordnung (EG) 
Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2006 über die 
Verbringung von Abfällen (ABl. L 190 vom 12.7.2006, S. 1) (Verordnung (EG) Nr. 
1013/2006), die zuletzt durch die Delegierte Verordnung (EU) 2020/2174 der Kommissi-
on vom 19. Oktober 2020 (ABl. L 433 vom 22.12.2020, S. 11) geändert worden ist 
a) in eine Vertragspartei, die die Einfuhr solcher gefährlichen und anderer Abfälle ver-

boten hat (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b des Basler Übereinkommens), 
b) in einen Einfuhrstaat im Sinne des Artikel 2 Nummer 11 des Basler Übereinkommens, 

der nicht seine schriftliche Einwilligung zu der bestimmten Einfuhr gegeben hat, 
wenn dieser Einfuhrstaat die Einfuhr dieser gefährlichen Abfälle nicht verboten hat 
(Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe c des Basler Übereinkommens), 

c) in eine Nichtvertragspartei des Basler Übereinkommens (Artikel 4 Absatz 5 des Basler 
Übereinkommens), 

d) in einen Einfuhrstaat, wenn solche gefährlichen Abfälle oder andere Abfälle in die-
sem Staat oder anderswo nicht umweltgerecht behandelt werden (Artikel 4 Absatz 8 
Satz 1 des Basler Übereinkommens); 

7. das Verbot der Ausfuhr gefährlicher Abfälle von in Anlage VII des Basler Übereinkom-
mens aufgeführten Staaten in Staaten, die nicht in Anlage VII aufgeführt sind (Artikel 4A 
des Basler Übereinkommens, Artikel 36 der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006) sowie 

8. das Verbot der Einfuhr gefährlicher Abfälle und anderer Abfälle aus einer Nichtvertrags-
partei des Basler Übereinkommens (Artikel 4 Absatz 5 des Basler Übereinkommens). 

(4) Eine Verletzung einer menschenrechtsbezogenen Pflicht im Sinne dieses Gesetzes ist der 
Verstoß gegen ein in Absatz 2 Nummer 1 bis 12 genanntes Verbot. Eine Verletzung einer 
umweltbezogenen Pflicht im Sinne dieses Gesetzes ist der Verstoß gegen ein in Absatz 3 
Nummer 1 bis 8 genanntes Verbot. 
(5) Die Lieferkette im Sinne dieses Gesetzes bezieht sich auf alle Produkte und Dienstleistun-
gen eines Unternehmens. Sie umfasst alle Schritte im In- und Ausland, die zur Herstellung 
der Produkte und zur Erbringung der Dienstleistungen erforderlich sind, angefangen von der 
Gewinnung der Rohstoffe bis zu der Lieferung an den Endkunden und erfasst 
1. das Handeln eines Unternehmens im eigenen Geschäftsbereich, 
2. das Handeln eines unmittelbaren Zulieferers und 
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3. das Handeln eines mittelbaren Zulieferers. 
(6) Der eigene Geschäftsbereich im Sinne dieses Gesetzes erfasst jede Tätigkeit des Unter-
nehmens zur Erreichung des Unternehmensziels. Erfasst ist damit jede Tätigkeit zur Herstel-
lung und Verwertung von Produkten und zur Erbringung von Dienstleistungen, unabhängig 
davon, ob sie an einem Standort im In- oder Ausland vorgenommen wird. In verbundenen 
Unternehmen zählt zum eigenen Geschäftsbereich der Obergesellschaft eine konzernange-
hörige Gesellschaft, wenn die Obergesellschaft auf die konzernangehörige Gesellschaft einen 
bestimmenden Einfluss ausübt. 
(7) Unmittelbarer Zulieferer im Sinne dieses Gesetzes ist ein Partner eines Vertrages über die 
Lieferung von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen, dessen Zulieferungen für die 
Herstellung des Produktes des Unternehmens oder zur Erbringung und Inanspruchnahme 
der betreffenden Dienstleistung notwendig sind. 
(8) Mittelbarer Zulieferer im Sinne dieses Gesetzes ist jedes Unternehmen, das kein unmit-
telbarer Zulieferer ist und dessen Zulieferungen für die Herstellung des Produktes des Un-
ternehmens oder zur Erbringung und Inanspruchnahme der betreffenden Dienstleistung  
notwendig sind. 
Abschnitt 2 Sorgfaltspflichten 
§ 3 Sorgfaltspflichten 
(1) Unternehmen sind dazu verpflichtet, in ihren Lieferketten die in diesem Abschnitt festge-
legten menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflichten in angemessener 
Weise zu beachten mit dem Ziel, menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risiken vor-
zubeugen oder sie zu minimieren oder die Verletzung menschenrechtsbezogener oder um-
weltbezogener Pflichten zu beenden. Die Sorgfaltspflichten enthalten: 
1. die Einrichtung eines Risikomanagements (§ 4 Absatz 1), 
2. die Festlegung einer betriebsinternen Zuständigkeit (§ 4 Absatz 3), 
3. die Durchführung regelmäßiger Risikoanalysen (§ 5), 
4. die Abgabe einer Grundsatzerklärung (§ 6 Absatz 2), 
5. die Verankerung von Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbereich (§ 6 Absatz 1 

und 3) und gegenüber unmittelbaren Zulieferern (§ 6 Absatz 4), 
6. das Ergreifen von Abhilfemaßnahmen (§ 7 Absatz 1 bis 3), 
7. die Einrichtung eines Beschwerdeverfahrens (§ 8), 
8. die Umsetzung von Sorgfaltspflichten in Bezug auf Risiken bei mittelbaren Zulieferern (§ 

9) und 
9. die Dokumentation (§ 10 Absatz 1) und die Berichterstattung (§ 10 Absatz 2). 
(2) Die angemessene Weise eines Handelns, das den Sorgfaltspflichten genügt, bestimmt 
sich nach 
1. Art und Umfang der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, 
2. dem Einflussvermögen des Unternehmens auf den unmittelbaren Verursacher eines 

menschenrechtlichen oder umweltbezogenen Risikos oder der Verletzung einer men-
schenrechtsbezogenen oder einer umweltbezogenen Pflicht, 

3. der typischerweise zu erwartenden Schwere der Verletzung, der Umkehrbarkeit der Ver-
letzung und der Wahrscheinlichkeit der Verletzung einer menschenrechtsbezogenen o-
der einer umweltbezogenen Pflicht sowie 
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4. nach der Art des Verursachungsbeitrages des Unternehmens zu dem menschenrecht-
lichen oder umweltbezogenen Risiko oder zu der Verletzung einer menschenrechtsbezo-
genen oder einer umweltbezogenen Pflicht. 

(3) Eine Verletzung der Pflichten aus diesem Gesetz begründet keine zivilrechtliche Haftung. 
Eine unabhängig von diesem Gesetz begründete zivilrechtliche Haftung bleibt unberührt. 
§ 4 Risikomanagement 
(1) Unternehmen müssen ein angemessenes und wirksames Risikomanagement zur Einhal-
tung der Sorgfaltspflichten (§ 3 Absatz 1) einrichten. Das Risikomanagement ist in alle maß-
gebliche Geschäftsabläufe durch angemessene Maßnahmen zu verankern. 
(2) Wirksam sind solche Maßnahmen, die es ermöglichen, menschenrechtliche und umwelt-
bezogene Risiken zu erkennen und zu minimieren sowie Verletzungen menschenrechtsbezo-
gener oder umweltbezogener Pflichten zu verhindern, zu beenden oder deren Ausmaß zu 
minimieren, wenn das Unternehmen diese Risiken oder Verletzungen innerhalb der Liefer-
kette verursacht oder dazu beigetragen hat. 
(3) Das Unternehmen hat dafür zu sorgen, dass festgelegt ist, wer innerhalb des Unterneh-
mens dafür zuständig ist, das Risikomanagement zu überwachen, etwa durch die Benennung 
eines Menschenrechtsbeauftragten. Die Geschäftsleitung hat sich regelmäßig, mindestens 
einmal jährlich, über die Arbeit der zuständigen Person oder Personen zu informieren. 
(4) Das Unternehmen hat bei der Errichtung und Umsetzung seines Risikomanagementsys-
tems die Interessen seiner Beschäftigten, der Beschäftigten innerhalb seiner Lieferketten 
und derjenigen, die in sonstiger Weise durch das wirtschaftliche Handeln des Unternehmens 
oder durch das wirtschaftliche Handeln eines Unternehmens in seinen Lieferketten in einer 
geschützten Rechtsposition unmittelbar betroffen sein können, angemessen zu berücksichti-
gen. 
§ 5 Risikoanalyse 
(1) Im Rahmen des Risikomanagements hat das Unternehmen eine angemessene Risikoana-
lyse nach den Abätzen 2 bis 4 durchzuführen, um die menschenrechtlichen und umweltbe-
zogenen Risiken im eigenen Geschäftsbereich sowie bei seinen unmittelbaren Zulieferern zu 
ermitteln. In Fällen, in denen ein Unternehmen eine missbräuchliche Gestaltung der unmit-
telbaren Zuliefererbeziehung oder ein Umgehungsgeschäft vorgenommen hat, um die An-
forderungen an die Sorgfaltspflichten in Hinblick auf den unmittelbaren Zulieferer zu umge-
hen, gilt ein mittelbarer Zulieferer als unmittelbarer Zulieferer. 
(2) Die ermittelten menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken sind angemessen zu 
gewichten und zu priorisieren. Dabei sind insbesondere die in § 3 Absatz 2 genannten Krite-
rien maßgeblich. 
(3) Das Unternehmen muss dafür Sorge tragen, dass die Ergebnisse der Risikoanalyse intern 
an die maßgeblichen Entscheidungsträger, etwa an den Vorstand oder an die Einkaufsabtei-
lung, kommuniziert werden. 
(4) Die Risikoanalyse ist einmal im Jahr sowie anlassbezogen durchzuführen, wenn das Un-
ternehmen mit einer wesentlich veränderten oder wesentlich erweiterten Risikolage in der 
Lieferkette rechnen muss, etwa durch die Einführung neuer Produkte, Projekte oder eines 
neuen Geschäftsfeldes. Erkenntnisse aus der Bearbeitung von Hinweisen nach § 8 Absatz 1 
sind zu berücksichtigen. 
§ 6 Präventionsmaßnahmen 
(1) Stellt ein Unternehmen im Rahmen einer Risikoanalyse nach § 5 ein Risiko fest, hat es 
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unverzüglich angemessene Präventionsmaßnahmen nach den Absätzen 2 bis 4 zu ergreifen. 
(2) Das Unternehmen muss eine Grundsatzerklärung über seine Menschenrechtsstrategie 
abgeben. Die Unternehmensleitung hat die Grundsatzerklärung abzugeben. Die Grundsatz-
erklärung muss mindestens die folgenden Elemente einer Menschenrechtsstrategie des Un-
ternehmens enthalten: 
1. die Beschreibung des Verfahrens, mit dem das Unternehmen seinen Pflichten nach § 4 

Absatz 1, § 5 Absatz 1, § 6 Absatz 3 bis 5, sowie den §§ 7 bis 10 nachkommt, 
2. die für das Unternehmen auf Grundlage der Risikoanalyse festgestellten prioritären men-

schenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken und 
3. die auf Grundlage der Risikoanalyse erfolgte Festlegung der menschenrechtsbezogenen 

und umweltbezogenen Erwartungen, die das Unternehmen an seine Beschäftigten und 
Zulieferer in der Lieferkette richtet. 

(3) Das Unternehmen muss angemessene Präventionsmaßnahmen im eigenen Geschäftsbe-
reich verankern, insbesondere: 
1. die Umsetzung der in der Grundsatzerklärung dargelegten Menschenrechtsstrategie in 

den relevanten Geschäftsabläufen, 
2. die Entwicklung und Implementierung geeigneter Beschaffungsstrategien und Einkaufs-

praktiken, durch die festgestellte Risiken verhindert oder minimiert werden, 
3. die Durchführung von Schulungen in den relevanten Geschäftsbereichen, 
4. die Durchführung risikobasierter Kontrollmaßnahmen, mit denen die Einhaltung der in 

der Grundsatzerklärung enthaltenen Menschenrechtsstrategie im eigenen Geschäftsbe-
reich überprüft wird. 

(4) Das Unternehmen muss angemessene Präventionsmaßnahmen gegenüber einem unmit-
telbaren Zulieferer verankern, insbesondere: 
1. die Berücksichtigung der menschenrechtsbezogenen und umweltbezogenen Erwartun-

gen bei der Auswahl eines unmittelbaren Zulieferers, 
2. die vertragliche Zusicherung eines unmittelbaren Zulieferers, dass dieser die von der Ge-

schäftsleitung des Unternehmens verlangten menschenrechtsbezogenen und umweltbe-
zogenen Erwartungen einhält und entlang der Lieferkette angemessen adressiert, 

3. die Durchführung von Schulungen und Weiterbildungen zur Durchsetzung der vertragli-
chen Zusicherungen des unmittelbaren Zulieferers nach Nummer 2, 

4. die Vereinbarung angemessener vertraglicher Kontrollmechanismen sowie deren risiko-
basierte Durchführung, um die Einhaltung der Menschenrechtsstrategie bei dem unmit-
telbaren Zulieferer zu überprüfen. 

(5) Die Wirksamkeit der Präventionsmaßnahmen ist einmal im Jahr sowie anlassbezogen zu 
überprüfen, wenn das Unternehmen mit einer wesentlich veränderten oder wesentlich er-
weiterten Risikolage im eigenen Geschäftsbereich oder beim unmittelbaren Zulieferer  
rechnen muss, etwa durch die Einführung neuer Produkte, Projekte oder eines neuen Ge-
schäftsfeldes. Erkenntnisse aus der Bearbeitung von Hinweisen nach § 8 Absatz 1 sind zu 
berücksichtigen. Die Maßnahmen sind bei Bedarf unverzüglich zu aktualisieren. 
§ 7 Abhilfemaßnahmen 
(1) Stellt das Unternehmen fest, dass die Verletzung einer menschenrechtsbezogenen oder 
einer umweltbezogenen Pflicht in seinem eigenen Geschäftsbereich oder bei einem unmit-
telbaren Zulieferer bereits eingetreten ist oder unmittelbar bevorsteht, hat es unverzüglich 
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angemessene Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, um diese Verletzung zu verhindern, zu been-
den oder das Ausmaß der Verletzung zu minimieren. § 5 Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 
Im eigenen Geschäftsbereich im Inland muss die Abhilfemaßnahme zu einer Beendigung der 
Verletzung führen. Im eigenen Geschäftsbereich im Ausland und im eigenen Geschäftsbe-
reich gemäß § 2 Absatz 6 Satz 3 muss die Abhilfemaßnahme in der Regel zur Beendigung der 
Verletzung führen. 
(2) Ist die Verletzung einer menschenrechtsbezogenen oder einer umweltbezogenen Pflicht 
bei einem unmittelbaren Zulieferer so beschaffen, dass das Unternehmen sie nicht in abseh-
barer Zeit beenden kann, muss es unverzüglich ein Konzept zur Beendigung oder Minimie-
rung erstellen und umsetzen. Das Konzept muss einen konkreten Zeitplan enthalten. Bei der 
Erstellung und Umsetzung des Konzepts sind insbesondere folgende Maßnahmen in Betracht 
zu ziehen: 
1. die gemeinsame Erarbeitung und Umsetzung eines Plans zur Beendigung oder Minimie-

rung der Verletzung mit dem Unternehmen, durch das die Verletzung verursacht wird, 
2. der Zusammenschluss mit anderen Unternehmen im Rahmen von Brancheninitiativen 

und Branchenstandards, um die Einflussmöglichkeit auf den Verursacher zu erhöhen, 
3. ein temporäres Aussetzen der Geschäftsbeziehung während der Bemühungen zur Risi-

kominimierung. 
(3) Der Abbruch einer Geschäftsbeziehung ist nur geboten, wenn 
1. die Verletzung einer geschützten Rechtsposition oder einer umweltbezogenen Pflicht als 

sehr schwerwiegend bewertet wird, 
2. die Umsetzung der im Konzept erarbeiteten Maßnahmen nach Ablauf der im Konzept 

festgelegten Zeit keine Abhilfe bewirkt, 
3. dem Unternehmen keine anderen milderen Mittel zur Verfügung stehen und eine Erhö-

hung des Einflussvermögens nicht aussichtsreich erscheint. 
Die bloße Tatsache, dass ein Staat eines der in der Anlage zu diesem Gesetz aufgelisteten 
Übereinkommen nicht ratifiziert oder nicht in sein nationales Recht umgesetzt hat, führt 
nicht zu einer Pflicht zum Abbruch der Geschäftsbeziehung. Von Satz 2 unberührt bleiben 
Einschränkungen des Außenwirtschaftsverkehrs durch oder aufgrund von Bundesrecht, 
Recht der Europäischen Union oder Völkerrecht. 
(4) Die Wirksamkeit der Abhilfemaßnahmen ist einmal im Jahr sowie anlassbezogen zu über-
prüfen, wenn das Unternehmen mit einer wesentlich veränderten oder wesentlich erweiter-
ten Risikolage im eigenen Geschäftsbereich oder beim unmittelbaren Zulieferer  
rechnen muss, etwa durch die Einführung neuer Produkte, Projekte oder eines neuen Ge-
schäftsfeldes. Erkenntnisse aus der Bearbeitung von Hinweisen nach § 8 Absatz 1 sind zu 
berücksichtigen. Die Maßnahmen sind bei Bedarf unverzüglich zu aktualisieren. 
§ 8 Beschwerdeverfahren 
(1) Das Unternehmen hat dafür zu sorgen, dass ein angemessenes unternehmensinternes 
Beschwerdeverfahren nach den Absätzen 2 bis 4 eingerichtet ist. Das Beschwerdeverfahren 
ermöglicht Personen, auf menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie auf Ver-
letzungen menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten hinzuweisen, die 
durch das wirtschaftliche Handeln eines Unternehmens im eigenen Geschäftsbereich oder 
eines unmittelbaren Zulieferers entstanden sind. Der Eingang des Hinweises ist den Hinweis-
gebern zu bestätigen. Die von dem Unternehmen mit der Durchführung des Verfahrens be-
trauten Personen haben den Sachverhalt mit den Hinweisgebern zu erörtern. Sie können ein 
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Verfahren der einvernehmlichen Beilegung anbieten. Die Unternehmen können sich statt-
dessen an einem entsprechenden externen Beschwerdeverfahren beteiligen, sofern es die 
nachfolgenden Kriterien erfüllt. 
(2) Das Unternehmen legt eine Verfahrensordnung in Textform fest, die öffentlich zugänglich 
ist. 
(3) Die von dem Unternehmen mit der Durchführung des Verfahrens betrauten Personen 
müssen Gewähr für unparteiisches Handeln bieten, insbesondere müssen sie unabhängig 
und an Weisungen nicht gebunden sein. Sie sind zur Verschwiegenheit verpflichtet. 
(4) Das Unternehmen muss in geeigneter Weise klare und verständliche Informationen zur 
Erreichbarkeit und Zuständigkeit und zur Durchführung des Beschwerdeverfahrens öffentlich 
zugänglich machen. Das Beschwerdeverfahren muss für potenzielle Beteiligte zugänglich 
sein, die Vertraulichkeit der Identität wahren und wirksamen Schutz vor Benachteiligung 
oder Bestrafung aufgrund einer Beschwerde gewährleisten. 
(5) Die Wirksamkeit des Beschwerdeverfahrens ist mindestens einmal im Jahr sowie anlass-
bezogen zu überprüfen, wenn das Unternehmen mit einer wesentlich veränderten oder we-
sentlich erweiterten Risikolage im eigenen Geschäftsbereich oder beim unmittelbaren  
Zulieferer rechnen muss, etwa durch die Einführung neuer Produkte, Projekte oder eines 
neuen Geschäftsfeldes. Die Maßnahmen sind bei Bedarf unverzüglich zu wiederholen. 
§ 9 Mittelbare Zulieferer; Verordnungsermächtigung 
(1) Das Unternehmen muss das Beschwerdeverfahren nach § 8 so einrichten, dass es Perso-
nen auch ermöglicht, auf menschenrechtliche oder umweltbezogene Risiken sowie auf Ver-
letzungen menschenrechtsbezogener oder umweltbezogener Pflichten hinzuweisen, die 
durch das wirtschaftliche Handeln eines mittelbaren Zulieferers entstanden sind. 
(2) Das Unternehmen muss nach Maßgabe des Absatzes 3 sein bestehendes Risikomanage-
ment im Sinne von § 4 anpassen. 
(3) Liegen einem Unternehmen tatsächliche Anhaltspunkte vor, die eine Verletzung einer 
menschenrechtsbezogenen oder einer umweltbezogenen Pflicht bei mittelbaren Zulieferern 
möglich erscheinen lassen (substantiierte Kenntnis), so hat es anlassbezogen unverzüglich 
1. eine Risikoanalyse gemäß § 5 Absatz 1 bis 3 durchzuführen, 
2. angemessene Präventionsmaßnahmen gegenüber dem Verursacher zu verankern, etwa 

die Durchführung von Kontrollmaßnahmen, die Unterstützung bei der Vorbeugung und 
Vermeidung eines Risikos oder die Umsetzung von branchenspezifischen oder branchen-
übergreifenden Initiativen, denen das Unternehmen beigetreten ist, 

3. ein Konzept zur Verhinderung, Beendigung oder Minimierung zu erstellen und umzuset-
zen und 

4. gegebenenfalls entsprechend seine Grundsatzerklärung gemäß § 6 Absatz 2 zu aktuali-
sieren. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, Näheres zu den Pflichten 
des Absatzes 3 durch Rechtsverordnung im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie ohne Zustimmung des Bundesrates zu regeln. 
§ 10 Dokumentations- und Berichtspflicht 
(1) Die Erfüllung der Sorgfaltspflichten nach § 3 ist unternehmensintern fortlaufend zu do-
kumentieren. Die Dokumentation ist ab ihrer Erstellung mindestens sieben Jahre lang aufzu-
bewahren. 
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(2) Das Unternehmen hat jährlich einen Bericht über die Erfüllung seiner Sorgfaltspflichten 
im vergangenen Geschäftsjahr zu erstellen und spätestens vier Monate nach dem Schluss 
des Geschäftsjahrs auf der Internetseite des Unternehmens für einen Zeitraum von sieben  
Jahren kostenfrei öffentlich zugänglich zu machen. In dem Bericht ist nachvollziehbar min-
destens darzulegen, 
1. ob und falls ja, welche menschenrechtlichen und umweltbezogenen Risiken oder Verlet-

zungen einer menschenrechtsbezogenen oder umweltbezogenen Pflicht das Unterneh-
men identifiziert hat, 

2. was das Unternehmen, unter Bezugnahme auf die in den §§ 4 bis 9 beschriebenen Maß-
nahmen, zur Erfüllung seiner Sorgfaltspflichten unternommen hat; dazu zählen auch die 
Elemente der Grundsatzerklärung gemäß § 6 Absatz 2, sowie die Maßnahmen, die das 
Unternehmen aufgrund von Beschwerden nach § 8 oder nach § 9 Absatz 1 getroffen hat, 

3. wie das Unternehmen die Auswirkungen und die Wirksamkeit der Maßnahmen bewertet 
und 

4. welche Schlussfolgerungen es aus der Bewertung für zukünftige Maßnahmen zieht. 
(3) Hat das Unternehmen kein menschenrechtliches oder umweltbezogenes Risiko und keine 
Verletzung einer menschenrechtsbezogenen oder einer umweltbezogenen Pflicht festge-
stellt und dies in seinem Bericht plausibel dargelegt, sind keine weiteren Ausführungen nach 
Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 bis 4 erforderlich. 
(4) Der Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ist dabei gebührend Rechnung zu 
tragen. 
Abschnitt 3 Zivilprozess 
§ 11 Besondere Prozessstandschaft 
(1) Wer geltend macht, in einer überragend wichtigen geschützten Rechtsposition aus § 2 
Absatz 1 verletzt zu sein, kann zur gerichtlichen Geltendmachung seiner Rechte einer inlän-
dischen Gewerkschaft oder Nichtregierungsorganisation die Ermächtigung zur Prozessfüh-
rung erteilen. 
(2) Eine Gewerkschaft oder Nichtregierungsorganisation kann nach Absatz 1 nur ermächtigt 
werden, wenn sie eine auf Dauer angelegte eigene Präsenz unterhält und sich nach ihrer 
Satzung nicht gewerbsmäßig und nicht nur vorübergehend dafür einsetzt, die Menschen-
rechte oder entsprechende Rechte im nationalen Recht eines Staates zu realisieren. 
Abschnitt 4 Behördliche Kontrolle und Durchsetzung 

Unterabschnitt 1 Berichtsprüfung 
§ 12 Einreichung des Berichts 
(1) Der Bericht nach § 10 Absatz 2 Satz 1 ist in deutscher Sprache und elektronisch über ei-
nen von der zuständigen Behörde bereitgestellten Zugang einzureichen. 
(2) Der Bericht ist spätestens vier Monate nach dem Schluss des Geschäftsjahres, auf das er 
sich bezieht, einzureichen. 
§ 13 Behördliche Berichtsprüfung; Verordnungsermächtigung 
(1) Die zuständige Behörde prüft, ob 
1. der Bericht nach § 10 Absatz 2 Satz 1 vorliegt und 
2. die Anforderungen nach § 10 Absatz 2 und 3 eingehalten wurden. 
(2) Werden die Anforderungen nach § 10 Absatz 2 und 3 nicht erfüllt, kann die zuständige 
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Behörde verlangen, dass das Unternehmen den Bericht innerhalb einer angemessenen Frist 
nachbessert. 
(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ohne Zustimmung 
des Bundesrates folgende Verfahren näher zu regeln: 
1. das Verfahren der Einreichung des Berichts nach § 12 sowie 
2. das Verfahren der behördlichen Berichtsprüfung nach den Absätzen 1 und 2. 

Unterabschnitt 2 Risikobasierte Kontrolle 
§ 14 Behördliches Tätigwerden; Verordnungsermächtigung 
(1) Die zuständige Behörde wird tätig: 
1. von Amts wegen nach pflichtgemäßem Ermessen, 

a) um die Einhaltung der Pflichten nach den §§ 3 bis 10 Absatz 1 im Hinblick auf mögli-
che menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken sowie Verletzungen einer 
menschenrechtsbezogenen oder einer umweltbezogenen Pflicht zu kontrollieren und 

b) Verstöße gegen Pflichten nach Buchstabe a festzustellen, zu beseitigen und zu ver-
hindern; 

2. auf Antrag, wenn die antragstellende Person substantiiert geltend macht, 
a) infolge der Nichterfüllung einer in den §§ 3 bis 9 enthaltenen Pflicht in einer ge-

schützten Rechtsposition verletzt zu sein oder 
b) dass eine in Buchstabe a genannte Verletzung unmittelbar bevorsteht. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie ohne Zustimmung 
des Bundesrates das Verfahren der risikobasierten Kontrolle nach Absatz 1 und den §§ 15 bis 
17 näher zu regeln. 
§ 15 Anordnungen und Maßnahmen 
Die zuständige Behörde trifft die geeigneten und erforderlichen Anordnungen und Maß-
nahmen, um Verstöße gegen die Pflichten nach den §§ 3 bis 10 Absatz 1 festzustellen, zu 
beseitigen und zu verhindern. Sie kann insbesondere 
1. Personen laden, 
2. dem Unternehmen aufgeben, innerhalb von drei Monaten ab Bekanntgabe der Anord-

nung einen Plan zur Behebung der Missstände einschließlich klarer Zeitangaben zu des-
sen Umsetzung vorzulegen und 

3. dem Unternehmen konkrete Handlungen zur Erfüllung seiner Pflichten aufgeben. 
§ 16 Betretensrechte 
Soweit dies zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 14 erforderlich ist, sind die zuständige 
Behörde und ihre Beauftragten befugt, 
1. Betriebsgrundstücke, Geschäftsräume und Wirtschaftsgebäude der Unternehmen wäh-

rend der üblichen Geschäfts- oder Betriebszeiten zu betreten und zu besichtigen sowie 
2. bei Unternehmen während der üblichen Geschäfts- oder Betriebszeiten geschäftliche 

Unterlagen und Aufzeichnungen, aus denen sich ableiten lässt, ob die Sorgfaltspflichten 
nach den §§ 3 bis 10 Absatz 1 eingehalten wurden, einzusehen und zu prüfen. 

§ 17 Auskunfts- und Herausgabepflichten 
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(1) Unternehmen und nach § 15 Satz 2 Nummer 1 geladene Personen sind verpflichtet, der 
zuständigen Behörde auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen und die Unterlagen herauszu-
geben, die die Behörde zur Durchführung der ihr durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses 
Gesetzes übertragenen Aufgaben benötigt. Die Verpflichtung erstreckt sich auch auf Aus-
künfte über verbundene Unternehmen (§ 15 des Aktiengesetzes), unmittelbare und mittel-
bare Zulieferer und die Herausgabe von Unterlagen dieser Unternehmen, soweit das aus-
kunfts- oder herausgabepflichtige Unternehmen oder die auskunfts- oder herausgabepflich-
tige Person die Informationen zur Verfügung hat oder aufgrund bestehender vertraglicher 
Beziehungen zur Beschaffung der verlangten Informationen in der Lage ist. 
(2) Die zu erteilenden Auskünfte und herauszugebenden Unterlagen nach Absatz 1 umfassen 
insbesondere 
1. die Angaben und Nachweise zur Feststellung, ob ein Unternehmen in den Anwendungs-

bereich dieses Gesetzes fällt, 
2. die Angaben und Nachweise über die Erfüllung der Pflichten nach den §§ 3 bis 10 Absatz 

1 und 
3. die Namen der zur Überwachung der internen Prozesse des Unternehmens zur Erfüllung 

der Pflichten nach den §§ 3 bis 10 Absatz 1 zuständigen Personen. 
(3) Wer zur Auskunft nach Absatz 1 verpflichtet ist, kann die Auskunft auf solche Fragen ver-
weigern, deren Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 52 Absatz 1 der Strafprozess-
ordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Ver-
fahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. Die auskunftspflich-
tige Person ist über ihr Recht zur Verweigerung der Auskunft zu belehren. Sonstige gesetzli-
che Auskunfts- oder Aussageverweigerungsrechte sowie gesetzliche Verschwiegenheits-
pflichten bleiben unberührt. 
§ 18 Duldungs- und Mitwirkungspflichten 
Die Unternehmen haben die Maßnahmen der zuständigen Behörde und ihrer Beauftragten 
zu dulden und bei der Durchführung der Maßnahmen mitzuwirken. Satz 1 gilt auch für die 
Inhaber der Unternehmen und ihre Vertretung, bei juristischen Personen für die nach Gesetz 
oder Satzung zur Vertretung berufenen Personen. 

Unterabschnitt 3 Zuständige Behörde, Handreichungen, Rechenschaftsbericht 
§ 19 Zuständige Behörde 

(1) Für die behördliche Kontrolle und Durchsetzung nach diesem Abschnitt ist das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle zuständig. Für die Aufgaben nach diesem Gesetz 
obliegt die Rechts- und Fachaufsicht über das Bundesamt dem Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie übt die Rechts- und 
Fachaufsicht im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales aus. 
(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben verfolgt die zuständige Behörde einen risikobasier-
ten Ansatz. 
§ 20 Handreichungen 
Die zuständige Behörde veröffentlicht branchenübergreifende oder branchenspezifische 
Informationen, Hilfestellungen und Empfehlungen zur Einhaltung dieses Gesetzes und 
stimmt sich dabei mit den fachlich betroffenen Behörden ab. Die Informationen, Hilfestel-
lungen oder Empfehlungen bedürfen vor Veröffentlichung der Zustimmung des Auswärtigen 
Amtes, insofern außenpolitische Belange davon berührt sind. 
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§ 21 Rechenschaftsbericht 
(1) Die nach § 19 Absatz 1 Satz 1 zuständige Behörde berichtet einmal jährlich über ihre im 
vorausgegangenen Kalenderjahr erfolgten Kontroll- und Durchsetzungstätigkeiten nach Ab-
schnitt 4. Der Bericht ist erstmals für das Jahr 2022 zu erstellen und auf der Webseite der 
zuständigen Behörde zu veröffentlichen. 
(2) Die Berichte sollen auf festgestellte Verstöße und angeordnete Abhilfemaßnahmen hin-
weisen und diese erläutern sowie eine Auswertung der eingereichten Unternehmensberich-
te nach § 12 enthalten, ohne die jeweils betroffenen Unternehmen zu benennen. 
Abschnitt 5 Öffentliche Beschaffung 
§ 22 Ausschluss von der Vergabe öffentlicher Aufträge 
(1) Von der Teilnahme an einem Verfahren über die Vergabe eines Liefer-, Bau- oder Dienst-
leistungsauftrags der in den §§ 99 und 100 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
gen genannten Auftraggeber sollen Unternehmen bis zur nachgewiesenen Selbstreinigung 
nach § 125 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen ausgeschlossen werden, die 
wegen eines rechtskräftig festgestellten Verstoßes nach § 24 Absatz 1 mit einer Geldbuße 
nach Maßgabe von Absatz 2 belegt worden sind. Der Ausschluss nach Satz 1 darf nur inner-
halb eines angemessenen Zeitraums von bis zu drei Jahren erfolgen. 
(2) Ein Ausschluss nach Absatz 1 setzt einen rechtskräftig festgestellten Verstoß mit einer 
Geldbuße von wenigstens einhundertfünfundsiebzigtausend Euro voraus. Abweichend von 
Satz 1 wird 
1. in den Fällen des § 24 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 

ein rechtskräftig festgestellter Verstoß mit einer Geldbuße von wenigstens eine Million 
fünfhunderttausend Euro, 

2. in den Fällen des § 24 Absatz 2 Satz 2 in Verbindung mit § 24 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 
ein rechtskräftig festgestellter Verstoß mit einer Geldbuße von wenigstens zwei Millio-
nen Euro und 

3. in den Fällen des § 24 Absatz 3 ein rechtskräftig festgestellter Verstoß mit einer Geldbu-
ße von wenigstens 0,35 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes vorausgesetzt. 

(3) Vor der Entscheidung über den Ausschluss ist der Bewerber zu hören. 
Abschnitt 6 Zwangsgeld und Bußgeld  
§ 23 Zwangsgeld 
Die Höhe des Zwangsgeldes im Verwaltungszwangsverfahren der nach § 19 Absatz 1 Satz 1 
zuständigen Behörde beträgt abweichend von § 11 Absatz 3 des Verwaltungsvollstreckungs-
gesetzes bis zu 50 000 Euro. 
§ 24 Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
1. entgegen § 4 Absatz 3 Satz 1 nicht dafür sorgt, dass eine dort genannte Festlegung ge-

troffen ist, 
2. entgegen § 5 Absatz 1 Satz 1 oder § 9 Absatz 3 Nummer 1 eine Risikoanalyse nicht, nicht 

richtig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig durchführt, 
3. entgegen § 6 Absatz 1 eine Präventionsmaßnahme nicht oder nicht rechtzeitig ergreift, 
4. entgegen § 6 Absatz 5 Satz 1, § 7 Absatz 4 Satz 1 oder § 8 Absatz 5 Satz 1 eine Überprü-
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fung nicht oder nicht rechtzeitig vornimmt, 
5. entgegen § 6 Absatz 5 Satz 3, § 7 Absatz 4 Satz 3 oder § 8 Absatz 5 Satz 2 eine Maßnah-

me nicht oder nicht rechtzeitig aktualisiert, 
6. entgegen § 7 Absatz 1 Satz 1 eine Abhilfemaßnahme nicht oder nicht rechtzeitig ergreift, 
7. entgegen 

a) § 7 Absatz 2 Satz 1 oder 
b) § 9 Absatz 3 Nummer 3 

ein Konzept nicht oder nicht rechtzeitig erstellt oder nicht oder nicht rechtzeitig um-
setzt, 

8. entgegen § 8 Absatz 1 Satz 1, auch in Verbindung mit § 9 Absatz 1, nicht dafür sorgt, dass 
ein Beschwerdeverfahren eingerichtet ist, 

9. entgegen § 10 Absatz 1 Satz 2 eine Dokumentation nicht oder nicht mindestens sieben 
Jahre aufbewahrt, 

10. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 einen Bericht nicht richtig erstellt, 
11. entgegen § 10 Absatz 2 Satz 1 einen dort genannten Bericht nicht oder nicht rechtzeitig 

öffentlich zugänglich macht, 
12. entgegen § 12 einen Bericht nicht oder nicht rechtzeitig einreicht oder 
13. einer vollziehbaren Anordnung nach § 13 Absatz 2 oder § 15 Satz 2 Nummer 2 zuwider-

handelt. 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann geahndet werden 
1. in den Fällen des Absatzes 1 

a) Nummer 3, 7 Buchstabe b und Nummer 8 
b) Nummer 6 und 7 Buchstabe a 
mit einer Geldbuße bis zu achthunderttausend Euro, 

2. in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1, 2, 4, 5 und 13 mit einer Geldbuße bis zu fünf-
hunderttausend Euro und 

3. in den übrigen Fällen des Absatzes 1 mit einer Geldbuße bis zu hunderttausend Euro. 
In den Fällen des Satzes 1 Nummer 1 und 2 ist § 30 Absatz 2 Satz 3 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten anzuwenden. 
(3) Bei einer juristischen Person oder Personenvereinigung mit einem durchschnittlichen 
Jahresumsatz von mehr als 400 Millionen Euro kann abweichend von Absatz 2 Satz 2 in Ver-
bindung mit Satz 1 Nummer 1 Buchstabe b eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nummer 
6 oder 7 Buchstabe a mit einer Geldbuße bis zu 2 Prozent des durchschnittlichen Jahresum-
satzes geahndet werden. Bei der Ermittlung des durchschnittlichen Jahresumsatzes der juris-
tischen Person oder Personenvereinigung ist der weltweite Umsatz aller natürlichen und 
juristischen Personen sowie aller Personenvereinigungen der letzten drei Geschäftsjahre, die 
der Behördenentscheidung vorausgehen, zugrunde zu legen, soweit diese Personen und 
Personenvereinigungen als wirtschaftliche Einheit operieren. Der durchschnittliche Jahres-
umsatz kann geschätzt werden. 
(4) Grundlage für die Bemessung der Geldbuße bei juristischen Personen und Personenver-
einigungen ist die Bedeutung der Ordnungswidrigkeit. Bei der Bemessung sind die wirt-
schaftlichen Verhältnisse der juristischen Person oder Personenvereinigung zu berücksichti-



Zur Behandlung des Themas „Arbeit, Wirtschaft, Menschenrechte“ im 
Koalitionsvertrag 2021 – 2025 der Ampel-Koalition v. 24.11.2021 

Stand: 30.11.21  S. 63 

gen. Bei der Bemessung sind die Umstände, insoweit sie für und gegen die juristische Person 
oder Personenvereinigung sprechen, gegeneinander abzuwägen. Dabei kommen insbeson-
dere in Betracht: 
1. der Vorwurf, der den Täter der Ordnungswidrigkeit trifft, 
2. die Beweggründe und Ziele des Täters der Ordnungswidrigkeit, 
3. Gewicht, Ausmaß und Dauer der Ordnungswidrigkeit, 
4. Art der Ausführung der Ordnungswidrigkeit, insbesondere die Anzahl der Täter und de-

ren Position in der juristischen Person oder Personenvereinigung, 
5. die Auswirkungen der Ordnungswidrigkeit, 
6. vorausgegangene Ordnungswidrigkeiten, für die die juristische Person oder Personen-

vereinigung nach § 30 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, auch in Verbindung mit 
§ 130 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten, verantwortlich ist, sowie vor der Ord-
nungswidrigkeit getroffene Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung von Ord-
nungswidrigkeiten, 

7. das Bemühen der juristischen Person oder Personenvereinigung, die Ordnungswidrigkeit 
aufzudecken und den Schaden wiedergutzumachen, sowie nach der Ordnungswidrigkeit 
getroffene Vorkehrungen zur Vermeidung und Aufdeckung von Ordnungswidrigkeiten, 

8. die Folgen der Ordnungswidrigkeit, die die juristische Person oder Personenvereinigung 
getroffen haben. 

(5) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ord-
nungswidrigkeiten ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Für die Rechts- 
und Fachaufsicht über das Bundesamt gilt § 19 Absatz 1 Satz 2 und 3. 
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C.2. Anlage (zu § 2 Absatz 1, § 7 Absatz 3 Satz 2) 
Übereinkommen 

1. Übereinkommen Nr. 29 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 28. Juni 1930 über 
Zwangs- oder Pflichtarbeit (BGBl. 1956 II S. 640, 641) (ILO-Übereinkommen Nr. 29) 

2. Protokoll vom 11. Juni 2014 zum Übereinkommen Nr. 29 der Internationalen Arbeitsor-
ganisation vom 28. Juni 1930 über Zwangs- oder Pflichtarbeit (BGBl. 2019 II S. 437, 438) 

3. Übereinkommen Nr. 87 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 9. Juli 1948 über die 
Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes (BGBl. 1956 II S. 2072, 
2071) geändert durch das Übereinkommen vom 26. Juni 1961 (BGBl. 1963 II S. 1135, 
1136) (ILO-Übereinkommen Nr. 87) 

4. Übereinkommen Nr. 98 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 1. Juli 1949 über die 
Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivver-
handlungen (BGBl. 1955 II S. 1122, 1123) geändert durch das Übereinkommen vom 26. 
Juni 1961 (BGBl. 1963 II S. 1135, 1136) (ILO-Übereinkommen Nr. 98) 

5. Übereinkommen Nr. 100 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 29. Juni 1951 über 
die Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Ar-
beit (BGBl. 1956 II S. 23, 24) (ILO-Übereinkommen Nr. 100) 

6. Übereinkommen Nr. 105 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 25. Juni 1957 über 
die Abschaffung der Zwangsarbeit (BGBl. 1959 II S. 441, 442) (ILO-Übereinkommen Nr. 
105) 

7. Übereinkommen Nr. 111 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 25. Juni 1958 über 
die Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf (BGBl. 1961 II S. 97, 98) (ILO-
Übereinkommen Nr. 111) 

8. Übereinkommen Nr. 138 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 26. Juni 1973 über 
das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (BGBl. 1976 II S. 201, 202) (ILO-
Übereinkommen Nr. 138) 

9. Übereinkommen Nr. 182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 über 
das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseitigung der schlimmsten Formen der 
Kinderarbeit (BGBl. 2001 II S. 1290, 1291) (ILO-Übereinkommen Nr. 182) 

10. Internationaler Pakt vom 19. Dezember 1966 über bürgerliche und politische Rechte, 
(BGBl. 1973 II S. 1533, 1534) 

11. Internationaler Pakt vom 19. Dezember 1966 über wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Rechte (BGBl. 1973 II S. 1569, 1570) 

12. Übereinkommen von Minamata vom 10. Oktober 2013 über Quecksilber (BGBl. 2017 II S. 
610, 611) (Minamata-Übereinkommen) 

13. Stockholmer Übereinkommen vom 23. Mai 2001 über persistente organische Schadstof-
fe (BGBl. 2002 II S. 803, 804) (POPs-Übereinkommen), zuletzt geändert durch den Be-
schluss vom 6. Mai 2005 (BGBl. 2009 II S. 1060, 1061) 

14. Basler Übereinkommen über die Kontrolle der grenzüberschreitenden Verbringung ge-
fährlicher Abfälle und ihrer Entsorgung vom 22. März 1989 (BGBl. 1994 II S. 2703, 2704) 
(Basler Übereinkommen), zuletzt geändert durch die Dritte Verordnung zur Änderung 
von Anlagen zum Basler Übereinkommen vom 22. März 1989 vom 6. Mai 2014 (BGBl. II S. 
306/307)  
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Anhang: 
Fundstellen der bisherigen „Materialien zum Thema ‚Arbeit, Wirtschaft, 
Menschenrechte‘“ im Web 
In gleicher Art wie die vorliegenden Materialien sind bisher erschienen: 

Klaus Lörcher / Bernhard Pfitzner 
Materialien zum Thema 
„Arbeit, Wirtschaft, Menschenrechte“ 
- Rechtskreis UNO – 
(Stand: 8.4.21, 182 S.) 
im Web verfügbar unter: 
- https://www.tragbarer-lebensstil.de/wp-

content/uploads/2021/04/Materialien_AWMR_UNO-2.pdf 
und 

- https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2021/04/arbeit-uno-0421.pdf 

Klaus Lörcher / Bernhard Pfitzner 
Materialien zum Thema 
„Arbeit, Wirtschaft, Menschenrechte“ 
- Rechtskreis UNO / Dokumente des Menschenrechtrats  – 
(Stand: 16.9.21, 145 S.) 
im Web verfügbar unter: 
- https://www.tragbarer-lebensstil.de/wp-

content/uploads/2021/10/Materialien_AWMR_MRR-1.pdf  
und 

- https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2021/09/arbeit-uno-0921.pdf  

und 
Reingard Zimmer / Bernhard Pfitzner 
Materialien zum Thema 
„Arbeit, Wirtschaft, Menschenrechte“ 
Rechtskreis ILO 
(Stand: 27.6.20, 148 S.) 
im Web verfügbar unter: 
- https://www.tragbarer-lebensstil.de/wp-content/uploads/2020/07/2020-06-27_Zimmer-

Pfitzner_MaterialienILO.pdf 
und 

- https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2020/07/MaterialienILO.pdf 
  

https://www.tragbarer-lebensstil.de/wp-content/uploads/2021/04/Materialien_AWMR_UNO-2.pdf
https://www.tragbarer-lebensstil.de/wp-content/uploads/2021/04/Materialien_AWMR_UNO-2.pdf
https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2021/04/arbeit-uno-0421.pdf
https://www.tragbarer-lebensstil.de/wp-content/uploads/2021/10/Materialien_AWMR_MRR-1.pdf
https://www.tragbarer-lebensstil.de/wp-content/uploads/2021/10/Materialien_AWMR_MRR-1.pdf
https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2021/09/arbeit-uno-0921.pdf
https://www.tragbarer-lebensstil.de/wp-content/uploads/2020/07/2020-06-27_Zimmer-Pfitzner_MaterialienILO.pdf
https://www.tragbarer-lebensstil.de/wp-content/uploads/2020/07/2020-06-27_Zimmer-Pfitzner_MaterialienILO.pdf
https://www.labournet.de/wp-content/uploads/2020/07/MaterialienILO.pdf
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